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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 968/2011 DES RATES 

vom 29. September 2011 

zur Durchführung des Artikels 11 Absätze 1 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 753/2011 über 
restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen 

angesichts der Lage in Afghanistan 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 753/2011 des Rates vom 
1. August 2011 über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte 
Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen angesichts 
der Lage in Afghanistan ( 1 ), insbesondere auf Artikel 11 Absätze 
1 und 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 1. August 2011 die Verordnung (EU) 
Nr. 753/2011 des Rates angenommen. 

(2) Am 15. August 2011 hat der gemäß Nummer 30 der 
Resolution 1988 (2011) des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen eingesetzte Ausschuss des Sicherheitsrats die 
Liste der Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrich
tungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, aktuali
siert und Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 753/2011 
sollte daher entsprechend geändert werden – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 753/2011 erhält die im 
Anhang der vorliegenden Verordnung enthaltene Fassung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel am 29. September 2011. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. KOROLEC
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ANHANG 

„ANHANG I 

LISTE DER NATÜRLICHEN UND JURISTISCHEN PERSONEN, GRUPPEN, UNTERNEHMEN UND 
EINRICHTUNGEN NACH ARTIKEL 4 

A. Mit den Taliban verbundene Personen 

1. Abdul Baqi 

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Gouverneur der Provinzen Khost und 
Paktika während des Taliban-Regimes, b) Vizeminister für Information und Kultur während des Taliban-Regimes, 
c) Konsularabteilung, Außenministerium unter dem Taliban-Regime. Geburtsdatum: Um 1962. Geburtsort: 
Jalalabad-Stadt, Provinz Nangarhar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Soll sich 
im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Baqi war zunächst Gouverneur der Provinzen Khost und Paktika für das Taliban-Regime. Er wurde 
anschließend zum Vizeminister für Information und Kultur ernannt. Er diente außerdem in der Konsularabtei
lung des Außenministeriums des Taliban-Regimes. 

2003 war Abdul Baqi an gegen die Regierung gerichteten militärischen Aktivitäten in den Bezirken Shinwar, 
Achin, Naziyan und Dur Baba der Provinz Nangarhar beteiligt. Ab 2009 organisierte er militante Aktivitäten in 
der gesamten östlichen Region, insbesondere in der Provinz Nangarhar und in Jalalabad-Stadt. 

2. Abdul Qadeer Abdul Baseer 

Titel: a) General, b) Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Militärattaché, Taliban-Botschaft, 
Islamabad (Pakistan). Geburtsdatum: 1964. Geburtsort: Nangarhar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Reisepassnummer: D 000974 (afghanischer Pass). Weitere Angaben: Im Februar 2006 nach Afgha
nistan rückgeführt. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Qadeer Abdul Baseer diente 2009 als Kassenverwalter für die Taliban in Peshawar, Pakistan. Anfang 2010 
war er Finanzberater für den Militärrat der Taliban in Peshawar und Leiter der Finanzkommission der Taliban in 
Peshawar. Er überbringt persönlich Gelder von der Schura der Taliban-Führung an Taliban-Gruppen in ganz 
Pakistan. 

3. Amir Abdullah (Aliasname Amir Abdullah Sahib) 

Anschrift: Karatschi, Pakistan. Geburtsdatum: Um 1972. Geburtsort: Provinz Paktika, Afghanistan. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Unternahm Reisen nach Kuwait, Saudi-Arabien, Libyen und in 
die Vereinigten Arabischen Emirate, um Finanzmittel für die Taliban zu beschaffen. Tag der VN-Bezeichnung: 
20.7.2010. Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 20.7.2010. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Amir Abdullah diente als Kassenverwalter für den ranghohen Taliban-Führer Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) 
und war der ehemalige Stellvertreter des Taliban-Gouverneurs der Provinz Kandahar, Afghanistan. Amir Ab
dullah unternahm Reisen nach Kuwait, Saudi-Arabien, Libyen und in die Vereinigten Arabischen Emirate, um 
Finanzmittel für die Taliban zu beschaffen. Er erleichterte ferner die Kommunikation für die Taliban-Führung 
und koordinierte hochrangige Treffen im Gästehaus seiner Residenz in Pakistan. Abdullah half vielen ranghohen 
Taliban-Mitgliedern, die 2001 aus Afghanistan flohen und sich in Pakistan niederließen. 

4. Abdul Manan 

Titel: a) Herr. b) Mawlawi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Handelsattaché, Taliban-Botschaft, Abu 
Dhabi. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001.
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Manan wurde ein ranghoher Taliban-Befehlshaber in den Provinzen Paktia, Paktika und Khost in Ost
afghanistan. Er war u.a. verantwortlich für die Verbringung von Taliban-Kämpfern und Waffen über die afgha
nisch-pakistanische Grenze. 

5. Abdul Razaq 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Handel des Taliban-Regimes. Geburts
datum: Um 1958. Geburtsort: Distrikt Arghandab, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Weitere Angaben: 2003 in der Provinz Kandahar in Afghanistan verhaftet. Tag der VN-Bezeich
nung: 31.1.2001. 

6. Abdul Wahab 

Titel: Malawi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Geschäftsträger der Taliban in Riad während des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1973. Geburtsort: Provinz Faryab, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

7. Abdul Rahman Agha 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Oberster Richter des Militärgerichts des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Distrikt Arghandab, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

8. Abdul Wasay Mu’tasim Agha (Aliasnamen: a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan 
Motasem) 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Finanzminister des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: 
Um 1968. Geburtsort: Kandahar-Stadt, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeich
nung: 31.1.2001. Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 31.1.2001. 

9. Janan Agha 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Fariab, Afghanistan, während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Provinz Central Uruzgan, Afghanistan. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

10. Sayed Mohammad Azim Agha (Aliasnamen: a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Angestellter der Abteilung für Pass- und Visa-Ange
legenheiten des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1966. Geburtsort: Provinz Kandahar, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Der Posten von Sayed Mohammad Azim Agha als Angestellter der Abteilung für Pass- und Visa-Angelegenheiten 
unterstand dem Innenministerium des Taliban-Regimes. 

11. Sayyed Ghiassouddine Agha (Aliasnamen: a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) 
Sayed Ghias) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Minister für Pilger und religiöse Angelegenheiten des 
Taliban-Regimes, b) Bildungsminister des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1958 and 1963. Geburts
ort: Provinz Faryab, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) Taliban-Mitglied, seit 
Mai 2007 zuständig für die Provinz Faryab, b) am Drogenhandel beteiligt. Tag der VN-Bezeichnung: 
31.1.2001.
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Sayyed Ghiassouddine Agha diente auch als Bildungsminister des Taliban-Regimes. Er war ferner seit Mai 2007 
das für die Provinz Faryab in Afghanistan zuständige Taliban-Mitglied. Er soll an Drogenhandel beteiligt sein. 

12. Mohammad Ahmadi 

Titel: a) Mullah, b) Haji. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Präsident der Da Afghanistan Bank während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Distrikt Daman, Provinz Kandahar, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

13. Mohammad Shafiq Ahmadi 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Samangan (Afghanistan) 
während des Taliban-Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

14. Ahmadullah (Aliasname: Ahmadulla) 

Titel: Qari. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Sicherheit (Intelligence) des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1975. Geburtsort: Bezirk Qarabagh, Provinz Ghazni, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Weitere Angaben: Soll im Dezember 2001 verstorben sein. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 
Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ahmadullah verteilte 2003 Sprengvorrichtungen an Aktivisten und wies sie an, Anschläge in Afghanistan aus
zuführen. 

15. Abdul Bari Akhund (Aliasname: Haji Mullah Sahib) 

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Helmand 
während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1953. Geburtsort: Provinz Helmand, Afghanistan. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) Seit Mai 2007 Mitglied eines sieben Mitglieder zählenden 
Taliban-Führungsausschusses in Kandahar, Afghanistan, b) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan auf
halten. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

16. Ahmed Jan Akhund 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Wasser und Elektrizität während des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1953 and 1958. Geburtsort: Provinz Kandahar, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

17. Attiqullah Akhund 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Landwirtschaft während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1953. Geburtsort: Bezirk Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

18. Hamidullah Akhund 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Chef der Ariana Afghan Airlines während des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

19. Mohammad Hassan Akhund 

Titel: a) Mullah, b) Haji. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Erster Stellvertreter, Ministerrat des 
Taliban-Regimes, b) Außenminister vor Wakil Ahmad Mutawakil während des Taliban-Regimes, c) Gouverneur 
von Kandahar während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Kandahar, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) gehört der Malwhavi Khaalis-Gruppierung an, einer der 
sieben Gruppierungen des Dschihads gegen die Sowjets, b) Absolvent einer Madrassa in Quetta, Pakistan, 
c) enger Mitarbeiter von Mullah Omar. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001.
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammad Hassan Akhund ist ein enger Mitarbeiter von Mohammed Omar (TI.O.4.01). 

Mohammad Hassan Akhund war Mitte 2009 weiterhin als Taliban-Führer aktiv. Er war Anfang 2010 einer der 
effektivsten Taliban-Befehlshaber. 

20. Mohammad Abbas Akhund 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Volksgesundheit des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der 
VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

21. Mohammad Essa Akhund 

Titel: a) Alhaj, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Wasserversorgung, Abwasser
entsorgung und Elektrizität des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Bezirk Spinboldak, 
Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

22. Ubaidullah Akhund (Aliasnamen: a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund) 

Titel: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Verteidigung des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Weitere Angaben: a) einer der Stellvertreter von Mullah Omar, b) Mitglied der Taliban-Führung, 
zuständig für militärische Operationen. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ubaidullah Akhund war einer der Stellvertreter von Mohammed Omar (TI.O.4.01) und als Mitglied der Taliban- 
Führung zuständig für militärische Operationen. 

23. Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (Aliasnamen: a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund 
Zada) 

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Zabol (Afgha
nistan) während des Taliban-Regimes. Geburtsort: Provinz Uruzgan, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Weitere Angaben: a) Seit Anfang 2007 für die Provinz Uruzgan, Afghanistan, zuständiges Mitglied der 
Taliban, b) im April 2007 verhaftet. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. Tag der Bezeichnung gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada war seit Anfang 2007 das für die Provinz Uruzgan zuständige 
Mitglied der Taliban. 

24. Mohammad Eshaq Akhunzada 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Laghman (Afghanistan) 
während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1963 und 1968. Geburtsort: Bezirk Qarabajh, Pro
vinz Ghazni, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammad Eshaq Akhunzada war 2008 Taliban-Befehlshaber der Provinz Ghazni in Afghanistan, und er war 
2011 weiterhin in der Provinz aktiv. 

25. Agha Jan Alizai (Aliasnamen: a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, 
e) Loi Agha) 

Titel: Haji. Geburtsdatum: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) um 1957. Geburtsort: a) Dorf Hitem
chai, Provinz Helmand, Afghanistan, b) Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere 
Angaben: a) Leitete ein Drogenhandelsnetz in Helmand, Afghanistan, b) reiste regelmäßig nach Pakistan. Tag 
der VN-Bezeichnung: 4.11.2010. Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 4.11.2010.
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Agha Jan Alizai verwaltete eines der größten Drogenhandelsnetze in Helmand, Afghanistan, und versorgte die 
Taliban mit Finanzmitteln als Gegenleistung für den durch die Taliban gewährten Schutz seiner Drogenhandels
aktivitäten. 2008 einigte sich eine Gruppe von Drogenhändlern, darunter Alizai, darauf, den Taliban als Gegen
leistung für deren Zusicherung, den Drogenmaterialtransport zu organisieren, eine Steuer auf Mohnanbauflächen 
zu entrichten. 

Die Taliban stimmten ferner zu, für die Sicherheit der Drogenhändler und ihrer Lagerstätten zu sorgen, während 
die Drogenhändler wiederum den Taliban-Kämpfern Obdach gewähren und für ihren Transport sorgen würden. 
Alizai war außerdem in den Kauf von Waffen für die Taliban verwickelt und reiste regelmäßig nach Pakistan, um 
dort hochrangige Taliban-Führer zu treffen. Alizai erleichterte ferner die Beschaffung von gefälschten iranischen 
Pässen für Taliban-Mitglieder, so dass diese zu Ausbildungsmaßnahmen nach Iran reisen konnten. 2009 ver
sorgte Alizai einen Taliban-Führer mit einem Pass und Finanzmitteln für die Reise nach Iran. 

26. Allahdad (Aliasname: Akhund) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Bauwesen des Taliban-Regimes. Geburts
datum: Um 1953. Geburtsort: Bezirk Spinboldak, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Allahdad, ein Mitglied des Nurzay-Stamms aus Spinboldak, wurde zum Minister für Bauwesen und Wohnungs
bau ernannt, nachdem er andere zivile öffentliche Ämter unter dem Taliban-Regime bekleidet hatte. 

27. Aminullah Amin 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Saripul (Afghanistan) während 
des Taliban-Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

28. Mohammad Sadiq Amir Mohammad 

Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Leiter der Afghan Trade Agency, Peshawar 
(Pakistan), während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: 1934. Geburtsort: Ghazni, Afghanistan. Staatsange
hörigkeit: Afghanisch. Reisepassnummer: SE 011252 (Afghanischer Reisepass). Tag der VN-Bezeichnung: 
25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammad Sadiq Amir Mohammad war Mitglied der neuen Majlis-Schura, die angeblich im Oktober 2006 von 
Mohammed Omar (TI.O.4.01) ausgerufen wurde. 

29. Muhammad Taher Anwari (Aliasnamen: a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir) 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Direktor für Verwaltungsangelegenheiten des Taliban- 
Regimes, b) Finanzminister des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1961. Geburtsort: Bezirk Zurmat, Pro
vinz Paktia, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Der Posten von Muhammad Taher Anwari als Direktor für Verwaltungsangelegenheiten unterstand dem Minis
terrat des Taliban-Regimes, der höchsten Ebene in der Taliban-Hierarchie. Er diente ferner als Finanzminister des 
Taliban-Regimes. 

Er schrieb außerdem Reden für den obersten Führer der Taliban, Mohammed Omar (TI.O.4.01). 

30. Arefullah Aref 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Finanzminister des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Bezirk Zurmat, Provinz Paktia, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001.
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31. Sayed Esmatullah Asem (Aliasname: Esmatullah Asem) Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: 
a) Stellvertretender Minister für die Prävention von Lastern und Propagierung von Tugend des Taliban-Regimes, 
b) Generalsekretär der Afghanischen Rothalbmondsgesellschaft (ARCS) während des Taliban-Regimes. Geburts
datum: Um 1967. Geburtsort: Provinz Ningarhar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere 
Angaben: a) Mitglied der Taliban-Führung seit Mai 2007, b) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan 
aufhalten, c) Mitglied des Taliban-Rates von Peshawar. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste diente Sayed Esmatullah Asem auch als Generalsekretär der Afgha
nischen Rothalbmondsgesellschaft (ARCS) unter dem Taliban-Regime. Im Mai 2007 wurde er Mitglied der 
Taliban-Führung. Er war ferner 2009 Mitglied eines regionalen Taliban-Rates. 

Sayed Esmatullah Asem war Befehlshaber einer Gruppe von Taliban-Kämpfern im Bezirk Chaparhar in der 
Provinz Nangarhar, Afghanistan. Er war 2007 Taliban-Befehlshaber in der Provinz Konar und entsandte Selbst
mordattentäter in mehrere Provinzen in Ostafghanistan. 

Ende 2008 war Sayed Esmatullah Asem Leiter eines Taliban-Stützpunkts im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan. 

32. Atiqullah 

Titel: a) Hadji, b) Molla. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für öffentliche 
Arbeiten des Taliban-Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Nach der Einnahme von Kabul durch die Taliban im Jahr 1996 wurde Atiqullah auf einen Posten in Kandahar 
berufen. 1999 oder 2000 wurde er zum Ersten Stellvertretenden Landwirtschaftsminister und danach zum 
Stellvertretenden Minister für öffentliche Arbeiten des Taliban-Regimes ernannt. 

Nach dem Sturz des Taliban-Regimes wurde Atiqullah zum operativen Taliban-Offizier im Süden Afghanistans. 
2008 wurde er Stellvertreter des Taliban-Gouverneurs der Provinz Helmand, Afghanistan. 

33. Azizirahman 

Titel: Herr. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Dritter Sekretär, Taliban-Botschaft, Abu Dhabi. Staatsange
hörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

34. Abdul Ghani Baradar (Aliasname: Mullah Baradar Akhund) 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Verteidigung des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Dorf Weetmak, Bezirk Dehrawood, Provinz Uruzgan, Afgha
nistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) gehört zum Stamm der Popalzai, b) ranghoher 
Taliban-Militärkommandeur und Mitglied des Quetta-Rats der Taliban seit Mai 2007, c) soll sich im Grenzgebiet 
Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Ghani Baradar war im Februar 2010 ein ranghoher Taliban-Militärbefehlshaber und Mitglied der Taliban- 
Führung. 

Als stellvertretender Minister für Verteidigung des Taliban-Regimes galt er als einer der Stellvertreter von 
Mohammed Omar (TI.O.4.01) und leitete die Militärangelegenheiten der Taliban. 

Er war ein Hauptmitglied des Taliban-Netzes und organisierte Taliban-Operationen gegen die afghanische Re
gierung und die Internationale Sicherheitsbeistandstruppe in enger Zusammenarbeit mit dem Taliban-Verteidi
gungsminister Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01). 

35. Shahabuddin Delawar 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Vorsitzender, Oberstes Gericht des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: 1957. Geburtsort: Provinz Logar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Weitere Angaben: Soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 
23.2.2001.
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36. Dost Mohammad (Aliasname: Doost Mohammad) 

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Ghazni während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1968 and 1973. Geburtsort: Bezirk Daman, Provinz Kandahar, 
Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) seit Mai 2007 einer der Taliban-Militär
befehlshaber, b) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Dost Mohammad wurde von der Taliban-Führung auch mit der Leitung der Militäroperationen in Angora in der 
Provinz Nuristan, Afghanistan, beauftragt. 

Im März 2010 war Dost Mohammad der Taliban-Schattengouverneur der Provinz Nuristan und Leiter einer 
Madrassa, aus der er Kämpfer rekrutierte. 

37. Mohammad Azam Elmi 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Bergbau und Industrie des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Angeblich 
2005 verstorben. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

38. Faiz 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Leiter der Informationsabteilung, Außenministerium des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1969. Geburtsort: Provinz Ghazni, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

39. Rustum Hanafi Habibullah (Aliasname: Rostam Nuristani) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für öffentliche Arbeiten des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Dara Kolum, Bezirk Do Aab, Provinz Nuristan, Afgha
nistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Seit Mai 2007 Taliban-Mitglied, zuständig für die 
Provinz Nuristan, Afghanistan. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

40. Gul Ahmad Hakimi 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Handelsattaché, Taliban-Generalkonsulat, Karatschi. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Gul Ahmad Hakimi war unter dem Taliban-Regime auch Generaldirektor der Abteilung Sekundarschulwesen im 
Bildungsministerium in Kabul, bevor er 1996 nach Karatschi entsandt wurde. 

41. Abdullah Hamad 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Generalkonsul, Taliban-Generalkonsulat, Quetta (Pa
kistan). Geburtsdatum: 1972. Geburtsort: Helmand, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Reise
passnummer: D 000857 (afghanischer Reisepass), ausgestellt am 20.11.1997. Tag der VN-Bezeichnung: 
25.1.2001. 

42. Hamdullah 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Repatriierungsattaché, Taliban-Generalkonsulat, Quetta. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

43. Zabihullah Hamidi 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für das Hochschulwesen des Taliban-Re
gimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001.
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44. Din Mohammad Hanif (Aliasname: Qari Din Mohammad) 

Titel: Qari. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Minister für Planung des Taliban-Regimes, b) Minister 
für das Hochschulwesen des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1955. Geburtsort: Provinz Badakhshan, 
Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

45. Abdul Jalil Haqqani (Aliasname: Nazar Jan) 

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Außenminister des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Bezirk Arghandaab, Provinz Kandahar, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhal
ten, b) seit Mai 2007 Mitglied des Taliban-Führungsrats, c) Mitglied der Finanzkommission des Taliban-Rats. Tag 
der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

46. Badruddin Haqqani (Aliasname: Atiqullah) 

Anschrift: Miram Shah, Pakistan. Geburtsdatum: Etwa 1975-1979. Weitere Angaben: a) Einsatzleiter des 
Haqqani Network und Mitglied der Taliban-Shura in Miram Shah, b) leistete maßgebliche Unterstützung bei 
Anschlägen gegen Ziele in Südostafghanistan, c) Sohn von Jalaluddin Haqqani, Bruder von Sirajuddin Jallalou
dine Haqqani und Nasiruddin Haqqani, Neffe von Khalil Ahmed Haqqani. Tag der VN-Bezeichnung: 
11.5.2011. Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 11.5.2011. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Badruddin Haqqani ist der Einsatzleiter des Haqqani Network, einer mit den Taliban verbundenen Gruppe von 
Militanten, die von der North Waziristan Agency aus in den Stammesgebieten unter Bundesverwaltung in 
Pakistan operiert. Das Haqqani Network stand an der Spitze der Aktivitäten von Aufständischen in Afghanistan, 
und zahlreiche aufsehenerregende Anschläge gingen auf sein Konto. Die Führung des Haqqani Network besteht 
aus den drei ältesten Söhnen seines Gründers Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), der sich Mitte der 1990er Jahre 
dem Taliban-Regime von Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01) anschloss. Badruddin ist der Sohn von Jalalud
din, der Bruder von Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10) und Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) und der Neffe von 
Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11). 

Badruddin hilft bei der Leitung von Angriffen auf Ziele in Südostafghanistan durch mit den Taliban verbündete 
Aufständische und ausländische Kämpfer. Er gehört der Taliban-Schura in Miram Shah an, der die Aktivitäten 
des Haqqani Network unterstellt sind. 

Ferner soll Badruddin im Haqqani Network der Verantwortliche für Entführungen sein. Er war für die Ent
führung zahlreicher afghanischer und ausländischer Staatsbürger im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan verant
wortlich. 

47. Ezatullah Haqqani 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Planung des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Um 1957. Geburtsort: Provinz Laghman, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Weitere Angaben: Soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 
23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ezatullah Haqqani wurde ursprünglich am 23. Februar 2001 als Maulavi Ezatullah geführt. Die Hinzufügung 
‚Haqqani‘ wurde am 27. September 2007 in die Liste aufgenommen. 

Ezatullah Haqqani ist seit 2009 Mitglied eines regionalen Taliban-Rates. 

48. Jalaluddin Haqqani (Aliasnamen: a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Grenzangelegenheiten des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1942. Geburtsort: Provinz Khost, Bezirk Zadran, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Af
ghanisch. Weitere Angaben: a) Vater von Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, b) aktiver Taliban-Führer, c) soll sich 
im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten, d) angeblich im Juni 2007 verstorben, war aber im Mai 2008 
noch am Leben. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b: 31.1.2001.
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Jalaluddin Haqqani hat enge Beziehungen zu Usama bin Laden (QI.B.8.01) und Mohammed Omar (TI.O.4.01). Er 
ist der Vater von Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07) und ein aktiver Taliban-Führer. Jalaluddin 
Haqqani stellte ferner 2007 die Verbindung zwischen Al-Qaida (QE.A.4.01) und den Taliban dar. Er war im 
Juni 2008 Vorsitzender des ‚Miram-Shah-Rates‘ der Taliban. 

Er war ursprünglich ein Befehlshaber der Mwalawi Hezbi Islami Party in den Provinzen Khost, Paktika und 
Paktia. Er schloss sich später den Taliban an und wurde zum Minister für Grenzangelegenheiten ernannt. Nach 
dem Niedergang des Taliban-Regimes entkam er zusammen mit Taliban- und Al-Qaida-Kräften nach Nord
waziristan und begann mit dem Wiederaufbau seiner Milizen für den Kampf gegen die Regierung Afghanistans. 

Haqqani wurde beschuldigt, an dem Bombenanschlag auf die indische Botschaft in Kabul im Jahr 2008 und an 
dem Mordversuch an Präsident Karzai während einer Militärparade in Kabul Anfang 2008 beteiligt gewesen zu 
sein. Haqqani war ferner im Februar 2009 an einem Anschlag auf Ministerialgebäude in Kabul beteiligt. 

49. Khalil Ahmed Haqqani (Aliasnamen: a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel 
Haqqani) 

Titel: Haji. Anschrift: a) Peshawar, Pakistan, b) nahe Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday Village, nahe 
Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan, c) Kayla 
Village, nahe Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), 
Pakistan, d) Sarana Zadran Village, Paktia Province, Afghanistan. Geburtsdatum: a) 1.1.1966, b) zwischen 
1958 und 1964. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) führendes Mitglied des Haqqani 
Network, das von Nordwaziristan aus in den unter pakistanischer Bundesverwaltung stehenden Stammesgebieten 
(FATA) operiert, b) hat früher Reisen nach Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) unternommen und dort 
Finanzmittel beschafft, c) Bruder von Jalaluddin Haqqani und Onkel von Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Tag 
der VN-Bezeichnung: 9.2.2011. Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 9.2.2011. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Khalil Ahmed Haqqani ist ein ranghohes Mitglied des Haqqani Network, einer mit den Taliban verbundenen 
Gruppe von Aktivisten, die von der North Waziristan Agency aus in den Stammesgebieten unter Bundesver
waltung in Pakistan operiert. Das Haqqani Network, das an der Spitze der Aktivitäten von Aufständischen in 
Afghanistan steht, wurde von Khalil Haqqanis Bruder, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), gegründet, der sich Mitte 
der 1990er Jahre dem Taliban-Regime von Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01) anschloss. 

Khalil Haqqani beschafft Finanzmittel zugunsten der Taliban und des Haqqani Network und reist deshalb oft ins 
Ausland, um Geldgeber zu treffen. Im September 2009 bereiste Khalil Haqqani die Golfstaaten und beschaffte 
Gelder aus dortigen Finanzquellen sowie aus Finanzquellen in Süd- und Ostasien. 

Khalil Haqqani unterstützt außerdem die Taliban und das Haqqani Network, die in Afghanistan operieren. Ab 
Anfang 2010 stellte er Gelder für die Taliban-Zellen in der afghanischen Provinz Logar bereit. 2009 stellte und 
befehligte Khalil Haqqani etwa 160 Kämpfer in der afghanischen Provinz Logar, außerdem war er einer derer, die 
für die Inhaftierung der von den Taliban und dem Haqqani Network gefangengenommenen Gegner verantwort
lich zeichnete. Khalil Haqqani nahm von seinem Neffen Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) Befehle für Taliban- 
Operationen entgegen. 

Khalil Haqqani war auch für Al-Qaida (QE.A.4.01) tätig und stand mit deren militärischen Operationen in 
Verbindung. 2002 entsandte Khalil Haqqani Männer zur Unterstützung der Al-Qaida-Kräfte in der afghanischen 
Provinz Paktia. 

50. Mohammad Moslim Haqqani (Aliasname: Moslim Haqqani) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Stellvertretender Minister für Pilger und religiöse 
Angelegenheiten des Taliban-Regimes, b) Stellvertretender Minister für das Hochschulwesen des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Provinz Baghlan, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Wei
tere Angaben: a) Ethnischer Paschtune aus der Provinz Baghlan, b) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/ 
Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe b: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammad Moslim Haqqani diente unter dem Taliban-Regime auch als stellvertretender Minister für das Hoch
schulwesen. Diese Bezeichnung wurde am 18. Juli 2007 in die Liste aufgenommen.
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51. Mohammad Salim Haqqani 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für die Prävention von Lastern 
und Propagierung von Tugend des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1967. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Weitere Angaben: Aus der Provinz Laghman. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammad Salim Haqqani war 2006 Mitglied eines Taliban-Rates, der Anschläge gegen Kräfte der afghanischen 
Regierung in der Provinz Laghman, Afghanistan, plante. Er war Ende 2004 ein Taliban-Befehlshaber für die 
Provinz. 

52. Nasiruddin Haqqani (Aliasnamen: a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir 
Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair) 

Anschrift: Pakistan. Geburtsdatum: Um 1970-1973. Geburtsort: Distrikt Neka, Provinz Paktika, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Einer der Führer des Haqqani Network, das von Nord
waziristan aus in den unter Bundesverwaltung stehenden Stammesgebieten (FATA) in Pakistan operiert. Sohn 
von Jalaluddin Haqqani. Reiste nach Saudi-Arabien um Finanzmittel für die Taliban zu beschaffen. Tag der VN- 
Bezeichnung: 20.7.2010. Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 20.7.2010. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Das Haqqani Network ist eine mit den Taliban verbundene Gruppe von Militanten, die von der North Waziristan 
Agency aus in den Stammesgebieten unter Bundesverwaltung in Pakistan operiert. Es stand an der Spitze der 
Aktivitäten von Aufständischen in Afghanistan, und zahlreiche aufsehenerregende Anschläge gingen auf sein 
Konto. Die Führung des Haqqani Network besteht aus den drei ältesten Söhnen seines Gründers Jalaluddin 
Haqqani (TI.H.40.01), von denen Nasiruddin Haqqani einer ist. 

Nasiruddin Haqqani ist ein Emissär des Haqqani Network, der sich hauptsächlich mit der Beschaffung von 
Finanzmitteln befasst. 2004 reiste er mit einem Taliban-Komplizen nach Saudi-Arabien, um Finanzmittel für 
die Taliban zu beschaffen. 2004 stellte er außerdem Aktivisten in Afghanistan Geldmittel zur Verfügung, um die 
afghanischen Präsidentschaftswahlen zu stören. Spätestens ab 2005 bis mindestens 2008 hat Nasiruddin Haq
qani zahlreiche Reisen unternommen, um Finanzmittel für das Haqqani Network zu beschaffen; in diesem 
Zusammenhang reiste er 2007 regelmäßig in die Vereinigten Arabischen Emirate und unternahm 2008 eine 
Reise zu diesem Zweck in einen anderen Golfstaat. Wie verlautet sollen Haqqani ab Mitte 2007 drei Haupt
finanzquellen zur Verfügung gestanden haben: Spenden aus der Golfregion, Drogenhandel und Zahlungen von 
Al-Qaida (QE.A.4.01). Gegen Ende 2009 gingen Nasiruddin Haqqani mehrere hunderttausend Dollar von mit der 
Al-Qaida verbündeten Einzelpersonen aus der Arabischen Halbinsel zur Unterstützung der Aktivitäten des 
Haqqani Network zu. 

53. Sayyed Mohammed Haqqani (Aliasname: Sayyed Mohammad Haqqani) 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Direktor für Verwaltungsangelegenheiten des Taliban- 
Regimes, b) Leiter für Information und Kultur in der Provinz Kandahar während des Taliban-Regimes. Geburts
datum: Um 1965. Geburtsort: Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere 
Angaben: a) Absolvent der Madrassa Haqqaniya in Pakistan, b) soll enge Beziehungen zu dem Taliban-Führer 
Mullah Mohammad Omar unterhalten haben, c) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag 
der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Sayyed Mohammed Haqqani steht mit Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03) in Verbindung und unterstützt seit 
langem Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). In seiner Eigenschaft als Direktor für Verwaltungsangelegenheiten 
des Taliban-Regimes hat er Ausländern, die mit Al-Qaida in Verbindung stehen und in Afghanistan gekämpft 
haben, afghanische Pässe ausgestellt und beträchtliche Geldbeträge von ihnen eingezogen. 

Sayyed Mohammed Haqqani ist in den Jahren 2003 und 2004 mehrfach mit Aiman Muhammed Rabi al- 
Zawahiri (QI.A.6.01) und Farhad, dem Sekretär von Mohammed Omar, zusammengetroffen. Er hat ein Buch
geschäft im Bazar Qissa Khwani, Peschawar, Pakistan, eröffnet, das an der Finanzierung der Taliban beteiligt war. 
Im März 2009 war er immer noch als Aufstandsführer der Taliban aktiv.
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54. Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (Aliasnamen: a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj 
Haqani, e) Khalifa). 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Na’ib Amir (Stellvertretender Befehlshaber). Anschrift: a) Kela 
neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) Manba’ul uloom Madrasa, Mi
ramshah, North Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. 
Geburtsdatum: Um 1977/1978. Geburtsort: a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) Dorf Srana, 
Bezirk Garda Saray, Provinz Paktia, Afghanistan, c) Bezirk Neka, Provinz Paktika, Afghanistan, d) Provinz Khost, 
Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) seit 2004 Oberbefehlshaber in den öst
lichen und südlichen Gebieten Afghanistans, b) Sohn von Jallaloudine Haqani, c) Gebiet von Sultan Khel, Stamm 
der Zardan, Garda Saray, Provinz Paktia, Afghanistan, d) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. 
Tag der VN-Bezeichnung: 13.9.2007. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani ist einer der bekanntesten, einflussreichsten, charismatischsten und erfahrensten 
Führer des Haqqani Network, einer Gruppe von Kämpfern mit engen Beziehungen sowohl zu den Taliban als 
auch zu Al-Qaida (QE.A.4.01), und er ist seit 2004 einer der Oberbefehlshaber des Netzes. 

Ein Großteil der Macht und Autorität von Sirajuddin Haqqani ist auf seinen Vater, Jalaluddin Haqqani 
(TI.H.40.01), zurückzuführen, einen ehemaligen Minister des Taliban-Regimes, der ein Militärbefehlshaber der 
Taliban und ein Vermittler zwischen Al-Qaida und den Taliban auf beiden Seiten der afghanisch-pakistanischen 
Grenze war. Während seiner Amtszeit als Minister des Taliban-Regimes stellte Jalaluddin Haqqani sehr enge 
Beziehungen zu Al-Qaida her. 

Sirajuddin Haqqani steht in enger Verbindung mit den Taliban, die ihm Finanzierungsmittel für seine Opera
tionen bereitstellen. Er wird außerdem von verschiedenen anderen Gruppen und Personen, darunter Drogen
baronen, finanziell unterstützt. Er ist ein Hauptverbindungsmann für terroristische Operationen in Afghanistan, 
und er unterstützt Aktivitäten in den unter Bundesverwaltung stehenden Stammesgebieten (FATA) in Pakistan. 
Seine Beziehungen zu den Taliban wurden im Mai 2006 durch Mullah Dadullah, damals einer der obersten 
Militärbefehlshaber der Taliban, offengelegt, der erklärte, er arbeite mit Sirajuddin Haqqani zusammen und plane 
Operationen mit ihm. Er hat ferner Beziehungen zu Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01). 

Sirajuddin Haqqani ist aktiv in die Planung und Ausführung von Anschlägen gegen die Internationale Sicher
heitsbeistandstruppe (ISAF), afghanische Amtsträger und Zivilisten eingebunden, hauptsächlich in den östlichen 
und südlichen Regionen Afghanistans. Ferner rekrutiert er regelmäßig Kämpfer und entsendet diese in die 
afghanischen Provinzen Khost, Paktia und Paktika. 

Sirajuddin Haqqani war an dem Selbstmord-Bombenanschlag auf einen Bus einer Polizeischule in Kabul am 
18. Juni 2007 beteiligt, bei dem 35 Polizeibeamte getötet wurden. 

55. Abdul Hai Hazem 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Erster Sekretär, Taliban-Generalkonsulat, Quetta, Pakistan. 
Geburtsdatum: 1971. Geburtsort: Ghazni. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Reisepassnummer: D 0001203 
(afghanischer Pass). Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

56. Hidayatullah (Aliasname: Abu Turab). 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Bezirk Arghandab, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörig
keit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 8.3.2001. 

57. Abdul Rahman Ahmad Hottak (Aliasname: Hottak Sahib) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender (Kultur-) Minister für Information und 
Kultur des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1957. Geburtsort: Provinz Ghazni, Afghanistan. Staatsange
hörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

58. Najibullah Haqqani Hydayetullah (Aliasname: Najibullah Haqani) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Finanzminister des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1964. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) aus Ost-Afghanistan, b) seit 
Mai 2007 Mitglied des Taliban-Rats in der Provinz Kunar, Afghanistan, c) Cousin von Moulavi Noor Jalal. Tag 
der VN-Bezeichnung: 23.2.2001.
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Najibullah Haqqani Hydayetullah diente ferner als stellvertretender Finanzminister des Taliban-Regimes. Diese 
Bezeichnung wurde am 18. Juli 2007 in die Liste aufgenommen. Am 27. September 2007 wurde der Eintrag 
aktualisiert, indem die ursprüngliche Bezeichnung als ‚Stellvertretender Minister für öffentliche Arbeiten des 
Taliban-Regimes‘ gestrichen wurde. 

Najibullah Haqqani Hydayetullah war im Mai 2007 Mitglied des Taliban-Rats in der Provinz Kunar, Afghanistan. 
Er ist ein Cousin von Noor Jalal (TI.J.56.01). 

Im Juni 2008 übertrug ihm die Taliban-Führung die Verantwortung für militärische Aktivitäten in der Provinz 
Kunar. 

59. Gul Agha Ishakzai (Aliasnamen: a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji 
Hidayatullah, e) Hayadatullah) 

Anschrift: Pakistan. Geburtsdatum: Um 1972. Geburtsort: Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. Weitere 
Angaben: Gehört einem kürzlich gegründeten Taliban-Rat an, der die Beitreibung der Zakat (islamische Steuer) 
in der Provinz Baluchistan, Pakistan, koordiniert. Tag der VN-Bezeichnung: 20.7.2010. Tag der Bezeichnung 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 20.7.2010. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Gul Agha Ishakzai ist Leiter der Finanzkommission der Taliban und gehört einem kürzlich gegründeten Taliban- 
Rat an, der die Beitreibung der Zakat (islamische Steuer) in der Provinz Baluchistan, Pakistan, koordiniert. Er hat 
ferner Geld für Selbstmordattentate in Kandahar, Afghanistan, beigetrieben und war an der Auszahlung von 
Geldern an Taliban-Kämpfer und ihre Familien beteiligt. 

Gul Agha Ishakzai, ein Jugendfreund des Taliban-Führers Mullah Mohammad Omar (TI.O.4.01), war Omars 
wichtigster Finanzbeamter und einer seiner engsten Berater. Es gab eine Zeit, zu der niemand ohne seine 
Genehmigung mit Mullah Omar zusammentreffen durfte. Während des Taliban-Regimens lebte er mit Omar 
im Präsidentenpalast. 

Im Dezember 2005 erleichterte Gul Agha Ishakzai die Verbringung von Menschen und Gütern in die Trainings
lager der Taliban; Ende 2006 reiste er ins Ausland, um Waffenteile zu beschaffen. 

60. Noor Jalal (Aliasname: Nur Jalal) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender (Verwaltungs-) Minister des Inneren 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1960. Geburtsort: Provinz Kunar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Noor Jalal diente als stellvertretender Finanzminister des Taliban-Regimes; im Juni 2008 übertrug die Taliban- 
Führung ihm die Leitung der militärischen Angelegenheiten in der Provinz Kunar. Sein Cousin Najibullah 
Haqqani Hydayetullah (TI.H.71.01), stellvertretender Finanzminister des Taliban-Regimes, wird auch in der Liste 
geführt. 

61. Qudratullah Jamal (Aliasname: Haji Sahib) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Information des Taliban-Regimes. Geburts
datum: Um 1963. Geburtsort: Gardez, Provinz Paktia, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere 
Angaben: Soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die Taliban-Führung gab im April 2009 die Einsetzung von Qudratullah Jamal als Verbindungsbeamter für 
Taliban-Anhänger und -Freunde in der ganzen Welt bekannt.
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62. Saleh Mohammad Kakar (Aliasname: Saleh Mohammad) 

Geburtsdatum: Um 1962. Geburtsort: Dorf Nulgham, Bezirk Panjwai, Kandahar, Afghanistan. Staatsangehö
rigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) Führte ein organisiertes Schmugglernetz in den Provinzen Kandahar 
und Helmand, Afghanistan, an, b) betrieb vorher Labors zur Heroinherstellung in Band-e-Timor, Kandahar, 
Afghanistan, c) besaß eine Kraftfahrzeughandlung in Kandahar, Afghanistan. Tag der VN-Bezeichnung: 
4.11.2010. Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 4.11.2010. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Saleh Mohammad Kakar ist ein Drogenhändler, der ein organisiertes Schmugglernetz in den Provinzen Kandahar 
und Helmand, Afghanistan, angeführt hat, das für den logistischen und finanziellen Bedarf der Taliban tätig war. 
Vor seiner Festnahme durch afghanische Behörden betrieb Saleh Mohammad Kakar unter dem Schutz der 
Taliban Labors zur Heroinherstellung in der Region Band-e-Timor der Provinz Kandahar. Kakar pflegte Kontakte 
zu leitenden Taliban-Führern, trieb in deren Namen Geld bei Drogenhändlern ein und verwaltete und versteckte 
Gelder führender Taliban-Mitglieder. Er war ferner verantwortlich für die Erleichterung von Steuerzahlungen an 
die Taliban im Auftrag von Drogenhändern. Kakar besaß eine Kraftfahrzeughandlung in Kandahar und hat den 
Taliban Fahrzeuge zur Verwendung bei Selbstmordattentaten bereitgestellt. 

63. Rahmatullah Kakazada (Aliasnamen: a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir) 

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Generalkonsul, Taliban-Generalkonsulat, 
Karatschi (Pakistan). Geburtsdatum: 1968. Geburtsort: Ghazni, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. 
Reisepassnummer: D 000952 (afghanischer Pass, ausgestellt am 7.1.1999). Weitere Angaben: Seit Mai 2007 
Taliban-Gouverneur der Provinz Ghazni, Afghanistan. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

64. Abdul Rauf Khadem 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Befehlshaber des zentralen Korps während des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1958 and 1963. Geburtsort: Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. Staatsange
hörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Das zentrale Korps unterstand dem Verteidigungsministerium des Taliban-Regimes. 

Abdul Rauf Khadem war 2009 Mitglied der Taliban mit Zuständigkeit für die Provinz Logar. 

Abdul Rauf Khadem war der oberste Militärbefehlshaber mehrerer Provinzen in Afghanistan. 

65. Khairullah Khairkhwah (Aliasname: Mullah Khairullah Khairkhwah) 

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Gouverneur der Provinz Herat 
(Afghanistan) während des Taliban-Regimes, b) Sprecher des Taliban-Regimes, c) Gouverneur der Provinz Kabul 
unter dem Taliban-Regime, d) Innenminister des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: 
Bezirk Arghistan, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Auf
gegriffen. Seit Juni 2007 in Haft. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. Tag der Bezeichnung gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 25.1.2001. 

66. Abdul Razaq Akhund Lala Akhund 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Innenminister des Taliban-Regimes, b) Polizeichef in 
Kabul während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Bezirk Spin Boldak, Provinz 
Kandahar, Afghanistan, angrenzend an den Bezirk Chaman, Quetta, Pakistan. Weitere Angaben: Soll sich im 
Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

67. Jan Mohmmad Madani 

Titel: Herr. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Geschäftsträger, Taliban-Botschaft, Abu Dhabi. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001.
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68. Zia-Ur-Rahman Madani (Aliasnamen: a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Logar (Afghanistan) während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1960. Geburtsort: Taliqan, Provinz Takhar, Afghanistan. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) am Drogenhandel beteiligt, b) seit Mai 2007 zuständig für 
Taliban-Militärangelegenheiten in der Provinz Takhar, Afghanistan, c) zuständig für die Provinz Nangarhar. Tag 
der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

69. Abdul Latif Mansur (Aliasname: Abdul Latif Mansoor). 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Landwirtschaftsminister des Taliban-Regimes. Geburts
datum: Um 1968. Geburtsort: Bezirk Zurmat, Provinz Paktia, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. 
Weitere Angaben: Seit Mai 2007 Mitglied des Miram-Shah-Rates der Taliban. Tag der VN-Bezeichnung: 
31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Latif Mansur war im Mai 2007 Mitglied des Miram-Shah-Rates der Taliban. Er war 2009 Schattengou
verneur der Taliban für die Provinz Nangarhar, Afghanistan, und Mitte 2009 Leiter der politischen Kommission 
der Taliban. Im Mai 2010 war Abdul Latif Mansur ranghoher Taliban-Befehlshaber in Ostafghanistan. 

70. Mohammadullah Mati. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für öffentliche Arbeiten des Taliban-Regimes. 
Geburtsort: Bezirk Arghandab, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN- 
Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammadullah Mati war unter dem Namen ‚Ahmadullah Mutie‘ auch Minister für Kommunikation des Tali
ban-Regimes. 

71. Matiullah. 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Direktor, Kabul Custom House während des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Um 1973. Geburtsort: Bezirk Daman, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsange
hörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

72. Akhtar Mohammad Maz-Hari. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Bildungsattaché, Taliban-Generalkonsulat, Peshawar, 
Pakistan. Geburtsdatum: 1970. Geburtsort: Kundus, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Reise
passnummer: SE 012820 (afghanischer Reisepass, ausgestellt am 4.11.2000). Weitere Angaben: Angeblich 
2007 verstorben. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

73. Fazl Mohammad Mazloom (Aliasnamen: a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Befehlshaber der Streitkräfte des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1963 und 1968. Geburtsort: Uruzgan, Afghanistan. Staatsange
hörigkeit: Afghanisch. Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 23.2.2001. Tag der 
VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Fazl Mohammad Mazloom war ein enger Mitarbeiter von Mohammed Omar (TI.O.4.01), den er bei der Er
richtung der Taliban-Regierung unterstützte. Mazloom war im von Al-Qaida (QE.A.4.01) eingerichteten Aus
bildungslager Al-Farouq. Er wusste von der Unterstützung der Taliban für die Islamische Bewegung Usbekistans 
(QE.I.10.01) in Form von Geld, Waffen und logistischer Hilfe als Gegenleistung für die Bereitstellung von 
Soldaten für die Taliban. 

Im Oktober 2001 war er Befehlshaber von ca. 3 000 Frontkämpfern der Taliban in der Provinz Takhar.
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74. Nazar Mohammad. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Kundus während des Taliban- 
Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

75. Mohammad Homayoon. 

Titel: Eng. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Wasser und Elektrizität des 
Taliban-Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

76. Mohammad Shafiq Mohammadi. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Khost (Afghanistan) während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1948. Geburtsort: Provinz Uruzgan, Afghanistan. Staatsangehörig
keit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

77. Abdul Kabir Mohammad Jan (Aliasname: A. Kabir). 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Zweiter Stellvertreter, Wirtschaftliche Angelegen
heiten, Ministerrat des Taliban-Regimes, b) Gouverneur der Provinz Nangarhar während des Taliban-Regimes, 
c) Chef der östlichen Zone während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Zardran- 
Stamm, Provinz Paktja, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) an terroristischen 
Operationen im Osten Afghanistans beteiligt, b) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag 
der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Kabir Mohammad Jan war Mitglied des von Mohammed Omar (TI.O.4.01) im Oktober 2006 ausgeru
fenen Hohen Taliban-Führungsrats und wurde im Oktober 2007 zum Militärbefehlshaber der östlichen Zone 
ernannt. 

78. Mohammad Rasul. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Nimroz (Afghanistan) während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1958 und 1963. Geburtsort: Bezirk Spinboldak, Provinz 
Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

79. Mohammad Wali. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für die Prävention von Lastern und Pro
pagierung von Tugend des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1965. Geburtsort: Provinz Kandahar, Afgha
nistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

In seiner Position im Ministerium für die Prävention von Lastern und Propagierung von Tugend des Taliban- 
Regimes hat Mohammad Wali häufig Folter und andere Mittel zur Einschüchterung der Bevölkerung eingesetzt. 
Mohammad Wali bleibt auch nach dem Sturz des Taliban-Regimes weiterhin bei den Taliban in der Provinz 
Kandahar, Afghanistan, aktiv. 

80. Mohammad Yaqoub. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Leiter der BIA während des Taliban-Regimes. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammad Yaqoub war ab 2009 ein führendes Taliban-Mitglied im Bezirk Yousef Khel, Provinz Paktika. 

81. Amir Khan Motaqi (Aliasname: Amir Khan Muttaqi). 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Bildungsminister des Taliban-Regimes, b) Taliban- 
Vertreter bei den während des Taliban-Regimes unter Leitung der Vereinten Nationen geführten Gesprächen. 
Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Provinz Helmand, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag 
der VN-Bezeichnung: 25.1.2001.
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Amir Khan Motaqi war auch Taliban-Vertreter bei den Gesprächen, die während des Taliban-Regimes unter 
Leitung der Vereinten Nationen geführt wurden. 

Amir Khan Motaqi gilt als ein führendes Taliban-Mitglied und hatte unter dem Taliban-Regime auch das Amt der 
Ministers für Information und Kultur inne. Amir Khan Motaqi war im Juni 2007 Miglied eines regionalen 
Taliban-Rates. 

82. Abdulhai Motmaen. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Direktor, Abteilung Information und Kultur, Kandahar, 
Afghanistan, während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1973. Geburtsort: Provinz Zabul, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdulhai Motmaen war ranghoher Sprecher der Taliban und gab häufig Erklärungen zur Außenpolitik der 
Taliban ab. Er war zudem ein enger Mitarbeiter von Mohammed Omar (TI.O.4.01). 

83. Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (Aliasnamen: a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). 

Titel: a) Mullah, b) Haji. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Kommunikation 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Kandahar-Stadt, Afghanistan. Staatsangehörig
keit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

84. Najibullah Muhammad Juma (Aliasname: Najib Ullah). 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Generalkonsul, Taliban-Generalkonsulat, Peshawar 
(Pakistan). Geburtsdatum: 1954. Geburtsort: Farah. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Reisepassnummer: 
000737 (Afghanischer Pass, ausgestellt am 20.10.1996). Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

85. Mohammad Naim (Aliasname: Mullah Naeem). 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt des Taliban- 
Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammad Naim ist Mitglied des Taliban-Rates in Gerdi Jangal. Er war ehemals Stellvertreter von Akhtar 
Mohammad Mansour Shah Mohammed (TI.M.11.01), einem ranghohen Mitglied der Taliban-Führung. Unter 
Mohammad Naims Kontrolle steht ein Militärstützpunkt im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan. 

86. Nik Mohammad. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Handelsminister des Taliban-Regimes. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die Bezeichnung von Nik Mohammad erfolgte am 31. Januar 2001, da er als stellvertretender Handelsminister 
des Taliban-Regimes unter die Bestimmungen der Resolutionen 1267 (1999) und 1333 (2000) des Sicherheits
rats der Vereinten Nationen hinsichtlich der Handlungen und Aktivitäten der Taliban-Regierung fiel. 

87. Hamdullah Nomani. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Hochrangiger Beamter im Ministerium für das das 
Hochschulwesen während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Provinz Ghazni, Afgha
nistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001.
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88. Mohammad Aleem Noorani. 

Titel: Mufti. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Erster Sekretär, Taliban-Generalkonsulat, Karatschi. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

89. Nurullah Nuri. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Gouverneur der Provinz Balkh (Afghanistan) 
während des Taliban-Regimes, b) Chef der nördlichen Zone während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: 
Um 1958. Geburtsort: Bezirk Shahjoe, Provinz Zabul, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag 
der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

90. Abdul Manan Nyazi (Aliasnamen: a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai). 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Kabul während des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Bezirk Pashtoon Zarghoon, Provinz Herat, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Taliban-Mitglied zuständig für die Provinz Herat. Soll 
sich in der Grenzregion Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. Tag der Be
zeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Manan Nyazi war auch Taliban-Sprecher und später während des Taliban-Regimes Gouverneur der 
Provinzen Mazar-e-Sharif und Kabul. 

Abdul Manan Nyazi ist seit Mitte 2009 ranghoher Taliban-Befehlshaber in Westafghanistan und operiert in den 
Provinzen Farah, Herat und Nimroz. 

Abdul Manan Nyazi war Miglied eines regionalen Taliban-Rates und wurde im Mai 2010 von den Taliban zum 
Gouverneur der Provinz Herat ernannt. 

Als Taliban-Befehlshaber ist Abdul Manan Nyazi daran beteiligt, Selbstmordattentäter nach Afghanistan zu 
schleusen. 

91. Mohammed Omar. 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Führer der Gläubigen (Amir ul-Mumineen), Afghanistan. 
Geburtsdatum: Um 1966. Geburtsort: Provinz Uruzgan, Dorf Adehrawood. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. 
Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammed Omar führt den Titel ‚Befehlshaber der Gläubigen des Islamischen Emirats Afghanistan‘ und ist in 
der Taliban-Hierarchie oberster Führer der Taliban-Bewegung. Er schützte Osama bin Laden (QI.B.8.01) und sein 
Al-Qaida-Netzwerk (QE.A.4.01) in den Jahren, die den Anschlägen vom 11. September 2001 in den Vereinigten 
Staaten vorausgingen. Er leitet seit 2001 den Kampf der Taliban gegen die afghanische Regierung und ihre 
Alliierten in Afghanistan. 

Mohammed Omar ist Befehlshaber des Bündnisses anderer wichtiger Militärführer in der Region, zu denen auch 
Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) gehört. Auch Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) hat mit Mohammed Omar 
und den Taliban zusammengearbeitet. 

92. Abdul Jabbar Omari. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Baghlan (Afghanistan) während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Zabul, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Jabbar Omari war im Juni 2008 Stellvertreter von Amir Khan Haqqani und Befehlshaber einer bewaff
neten Gruppe im Bezirk Siuri, Provinz Zabul. Im Juni 2008 ernannte ihn die Taliban-Führung im Zusammen
hang mit der Intensivierung ihrer Aktivitäten in der Region zum Schattengouverneur der Provinz Zabul.
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93. Mohammad Ibrahim Omari. (Aliasname: Ibrahim Haqqani) 

Titel: Alhaj. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Grenzangelegenheiten des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Garda Saray, Distrikt Waza-Zadran, Provinz Paktia, 
Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Bruder von Jalaluddin Haqqani. Soll sich im 
Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

94. Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (Aliasname: Noor ud Din Turabi). 

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Justizminister des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: a) Kandahar, Afghanistan, b) Bezirk Chora, Provinz Uruzgan, Afgha
nistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Im September 2006 aufgegriffen. Tag der VN- 
Bezeichnung: 25.1.2001. Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim wurde Mitte 2009 zum Taliban-Militärbefehlshaber in Afghanistan er
nannt. Er wurde zum Stellvertreter von Mohammed Omar (TI.O.4.01), dem obersten Führer der Taliban, ernannt 
und nahm Anfang 2009 an Zusammenkünften der Taliban-Shura teil. 

95. Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (Aliasname: a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). 

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Bildungsminister des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Bezirk Darzab, Bezirk Faryab, Afghanistan. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) Taliban-Mitglied, seit Mai 2007 zuständig für Nord-Afgha
nistan, b) am Drogenhandel beteiligt. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Im Mai 2007 übertrug die Taliban-Führung Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul die Zuständigkeit für die 
Provinz Jawzujan. Zudem war er seit Mai 2007 das für Nordafghanistan zuständige Taliban-Mitglied. Er soll an 
Drogenhandel beteiligt sein. 

96. Abdul Ghafar Qurishi (Aliasname: Abdul Ghaffar Qureshi). 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Repatriierungsattaché, Taliban-Botschaft, Islamabad. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

97. Yar Mohammad Rahimi. 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Kommunikation des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1953. Geburtsort: Bezirk Panjwaee, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

98. Mohammad Hasan Rahmani. 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Kandahar (Afghanistan) 
während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Bezirk Panjwae, Provinz Kandahar, 
Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

99. Habibullah Reshad. 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Leiter der Ermittlungsabteilung während des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1968 and 1973. Geburtsort: Provinz Ghazni, Afghanistan. Staatsangehö
rigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

100. Abdulhai Salek. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Uruzgan (Afghanistan) 
während des Taliban-Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Angeblich verstorben. 
Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 
23.2.2001.
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101. Sanani. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Leiter der Dar-ul-Efta während des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1923. Geburtsort: Provinz Zabul, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der 
VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Sananis Posten als Leiter der Dar-ul-Efta unterstand dem Obersten Gericht des Taliban-Regimes. 

102. Noor Mohammad Saqib. 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Oberster Richter des Obersten Gerichtshofes während des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Bezirk Bagrami, Provinz Kabul, Afghanistan. Staatsangehörig
keit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Noor Mohammad Saqib ist Mitglied der Taliban-Führung und Leiter ihrer Kommission für Religionsfragen, die 
für die Taliban Justizbefugnisse wahrnimmt. 

103. Ehsanullah Sarfida. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Sicherheit (Intelligence) 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Bezirk Qarabagh, Provinz Ghazni, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ehsanullah Sarfida war auch Präsident der Zentralbank der Taliban. Später wurde er zum Administrator der 
Taliban für die Eroberten Provinzen ernannt. Ehsanullah Sarfida gehörte zum engeren Kreis der Taliban-Shura. 

Ehsanullah Sarfida gehörte dem Al-Qaida-Netzwerk (QE.A.4.01) an und unterstützte die Taliban mit Waffen und 
Geld. Mitte 2007 unterstand ihm der Bezirk Marja in der afghanischen Provinz Helmand. 

104. Saduddin Sayyed (Aliasname: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). 

Titel: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Vizeminister für Arbeit und 
Soziales des Taliban-Regimes, b) Bürgermeister von Kabul-Stadt während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: 
Um 1968. Geburtsort: Bezirk Chaman, Pakistan. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Saduddin Sayyed war auch Vizeminister für Arbeit und Soziales des Taliban-Regimes. Die Liste wurde am 
8. März 2001 aktualisiert, um diesem Umstand Rechnung zu tragen. 

105. Qari Abdul Wali Seddiqi. 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Dritter Sekretär während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: 1974. 
Geburtsort: Ghazni, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Reisepassnummer: D 000769 (afgha
nischer Pass, ausgestellt am 2.2.1997). Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

106. Abdul Wahed Shafiq. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Gouverneur der Provinz Kabul 
(Afghanistan) unter dem Taliban-Regime. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Provinz Ningarhar, Afgha
nistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001.
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107. Said Ahmed Shahidkhel. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Bildungsminister des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1975. Geburtsort: Zentralregion, Provinz Ghazni, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Af
ghanisch. Weitere Angaben: War im Juli 2003 in Haft in Kabul, Afghanistan. Tag der VN-Bezeichnung: 
23.2.2001. 

108. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (Aliasnamen: a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muham
mad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). 

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Zivilluftfahrt und Verkehr des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1960. Geburtsort: a) Kandahar, Afghanistan b) Kalanko Joftian, Bezirk 
Zurmat, Provinz Paktia, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) im September 
2006 nach Afghanistan rückgeführt, b) Mitglied der Taliban-Führung, c) am Drogenhandel beteiligt, d) seit Mai 
2007 in den Provinzen Khost, Paktia und Paktika (Afghanistan) aktiv; e) seit Mai 2007 Taliban-Gouverneur von 
Kandahar. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed ist ein ranghohes Mitglied der Taliban-Führung. Er wurde im 
September 2006 nach einer Inhaftierung in Pakistan nach Afghanistan rückgeführt. Er ist am Drogenhandel 
beteiligt und war seit Mai 2007 in den afghanischen Provinzen Khost, Paktia und Paktika aktiv. Darüber hinaus 
war er seit Mai 2007 Taliban-‚Gouverneur‘ von Kandahar. 

Er war aktiv an gegen die Regierung gerichteten Aktivitäten beteiligt, insbesondere an der Anwerbung von 
Personen für die Taliban im Hinblick auf den Kampf gegen die afghanische Regierung und die Internationale 
Sicherheitsbeistandstruppe. 

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed war Mitte 2009 stellvertretender Führer der Obersten Schura der 
Taliban. Er ist Mitglied des Taliban-Führungsrats, und ihm wurde die Leitung der militärischen Angelegenheiten 
des Taliban-Rates in Gerdi Jangal übertragen, bevor er im März 2010 zum Stellvertreter von Mohammed Omar 
(TI.O.4.01) ernannt wurde. 2010 war Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed unmittelbar für die 
Aktivitäten der Taliban in vier Provinzen Südafghanistans zuständig; Anfang 2010 wurde er zum Leiter der 
zivilen Schura der Taliban ernannt. 

109. Shamsudin. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der afghanischen Provinz Wardak (Maidan) 
während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Bezirk Keshim, Provinz Badakhshan, 
Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

110. Mohammad Sharif. 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister des Inneren des Taliban-Regimes. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

111. Shams Ur-Rahman Sher Alam (Aliasnamen: a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman). 

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Landwirtschaftsminister 
des Taliban-Regimes. Geburtsort: Bezirk Suroobi, Provinz Kabul, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. 
Weitere Angaben: a) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten, b) am Drogenhandel beteiligt. 
Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 
23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Im Juni 2007 war Shams ur-Rahman Sher Alam Taliban-Mitglied und zuständig für die Provinz Kabul. Er leitete 
die militärischen Operationen der Taliban in und um Kabul und war an zahlreichen Angriffen beteiligt. 

112. Abdul Ghafar Shinwari. 

Titel: Haji. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Dritter Sekretär, Taliban-Generalkonsulat, Karatschi, 
Pakistan. Geburtsdatum: 29.3.1965. Geburtsort: Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. 
Reisepassnummer: D 000763 (afghanischer Pass, ausgestellt am 9.1.1997). Tag der VN-Bezeichnung: 
25.1.2001.
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113. Mohammad Sarwar Siddiqmal. 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Dritter Sekretär, Taliban-Botschaft, Islamabad. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

114. Sher Mohammad Abbas Stanekzai. 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Volksgesundheit des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Provinz Logar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der 
VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

115. Taha. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Paktia (Afghanistan) während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Provinz Ningarhar, Afghanistan. Staatsangehörig
keit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Taha war außerdem Ende 2001 unter dem Taliban-Regime Gouverneur der Provinz Kunar. Im September 2009 
war er im Auftrag der Taliban zuständig für die Provinz Wardak. 

116. Tahis. 

Titel: Hadji. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt des Taliban- 
Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

117. Abdul Raqib Takhari. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Repatriierung des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Zwischen 1968 und 1973. Geburtsort: Provinz Takhar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

118. Walijan. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Jawzjan (Afghanistan) während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Quetta, Pakistan. Tag der VN-Bezeichnung: 
23.2.2001. 

119. Nazirullah Hanafi Waliullah (Aliasname: Nazirullah Aanafi Waliullah). 

Titel: a) Maulavi, b) Haji. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Handelsattaché, Taliban-Botschaft, Islamabad, 
Pakistan. Geburtsdatum: 1962. Geburtsort: Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Reise
passnummer: D 000912 (afghanischer Pass, ausgestellt am 30.6.1998). Weitere Angaben: Im Oktober 2006 
nach Afghanistan rückgeführt. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. Tag der Bezeichnung gemäß Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe b: 25.1.2001. 

120. Abdul-Haq Wassiq (Aliasname: Abdul-Haq Wasseq). 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Sicherheit (Intelligence) 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1975. Geburtsort: Zentralregion, Provinz Ghazni, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. Tag der Bezeichnung gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul-Haq Wassiq ist ein Verbündeter von Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03). Unter dem Taliban-Regime hatte 
er nacheinander die Funktion des örtlichen Kommandeurs in den Provinzen Nimroz und Kandahar inne. 
Anschließend wurde er Stellvertretender Generaldirektor des Nachrichtendienstes (Intelligence) und war als 
solcher Qari Ahmadullah (TI.A.81.01) unterstellt. In dieser Funktion war er für die Beziehungen zu den aus
ländischen Al-Qaida-Kämpfern und ihren Ausbildungslagern in Afghanistan zuständig. Bekannt war er auch für 
seine repressiven Methoden gegenüber Taliban-Gegnern im Süden Afghanistans. 

121. Mohammad Jawad Waziri. 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: UN-Abteilung, Außenministerium des Taliban-Regimes. Staatsange
hörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001.
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122. Sangeen Zadran (Aliasnamen: a) Sangin b) Sangin Zadran c) Sangeen Khan Zadran d) Sangeen e) Fateh). 

Titel: a) Maulavi (alternative Schreibung: Maulvi), b) Mullah. Geburtsdatum: a) Um 1976 b) Um 1979. 
Geburtsort: Tang Stor Khel, Bezirk Ziruk, Provinz Paktika, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. 
Weitere Angaben: Schatten-Gouverneur der Provinz Paktika (Afghanistan) und Befehlshaber des Haqqani 
Network, einer den Taliban nahestehenden Gruppe von Aktivisten, die im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan 
operiert. Hochrangiger Stellvertreter von Sirajuddin Lallaloudine Haqqani. Tag der VN-Bezeichnung: 
16.08.2011. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Sangeen Zadran ist ein Aufstandsführer in der Provinz Paktika (Afghanistan) und ein Befehlshaber des Haqqani 
Network. Das Haqqani Network, eine den Taliban nahestehende Gruppe von Aktivisten, die im Grenzgebiet 
Afghanistan/Pakistan operiert, stand an der Spitze der Aktivitäten von Aufständischen in Afghanistan und ist für 
zahlreiche Aufsehen erregende Anschläge verantwortlich. Zadran ist ein hochrangiger Stellvertreter des Führers 
des Haqqani Network, Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07). 

Sangeen Zadran wirkt an der Leitung von Anschlägen in Südostafghanistan mit und soll die Verbringung von 
ausländischen Kämpfern nach Afghanistan geplant und koordiniert haben. Ferner war Sangeen Zadran an 
zahlreichen Anschlägen mit unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) beteiligt. 

Neben seiner Beteiligung an derartigen Anschlägen war Sangeen Zadran auch an der Entführung afghanischer 
und ausländischer Staatsbürger im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan beteiligt. 

123. Abdul Rahman Zahed (Aliasname: Abdul Rehman Zahid). 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Außenminister des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Zwischen 1963 and 1968. Geburtsort: Provinz Logar, Bezirk Kharwar, Afghanistan. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

124. Mohammad Zahid. 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Dritter Sekretär, Taliban-Botschaft, Islamabad, Pakistan. 
Geburtsdatum: 1971. Geburtsort: Logar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Reisepassnummer: 
D 001206 (afghanischer Pass, ausgestellt am 17.7.2000). Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

B. Mit den Taliban verbundene Einrichtungen und andere Gruppen und Unternehmen“
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BESCHLÜSSE 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS 2011/639/GASP DES RATES 

vom 29. September 2011 

zur Durchführung des Beschlusses 2011/486/GASP über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte 
Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen angesichts der Lage in Afghanistan 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Beschluss 2011/486/GASP des Rates über res
triktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Gruppen, Un
ternehmen und Einrichtungen angesichts der Lage in Afghanis
tan ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 31 
Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 1. August 2011 den Beschluss 
2011/486/GASP. 

(2) Am 15. August 2011 hat der gemäß Nummer 30 der 
Resolution 1988 (2011) des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen eingesetzte Ausschuss des Sicherheitsrats die 
Liste der Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrich
tungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, aktuali
siert. Der Anhang des Beschlusses 2011/486/GASP sollte 
entsprechend geändert werden – 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang des Beschlusses 2011/486/GASP erhält die Fassung 
des Anhangs des vorliegenden Beschlusses. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 29. September 2011. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. KOROLEC
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ANHANG 

„ANHANG 

LISTE DER NATÜRLICHEN UND JURISTISCHEN PERSONEN, GRUPPEN, UNTERNEHMEN UND 
EINRICHTUNGEN NACH ARTIKEL 1 

A. Mit den Taliban verbundene Personen 

1. Abdul Baqi 

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Gouverneur der Provinzen Khost und 
Paktika während des Taliban-Regimes, b) Vizeminister für Information und Kultur während des Taliban-Regimes, 
c) Konsularabteilung, Außenministerium unter dem Taliban-Regime. Geburtsdatum: Um 1962. Geburtsort: 
Jalalabad-Stadt, Provinz Nangarhar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Soll sich 
im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Baqi war zunächst Gouverneur der Provinzen Khost und Paktika für das Taliban-Regime. Er wurde 
anschließend zum Vizeminister für Information und Kultur ernannt. Er diente außerdem in der Konsularabtei
lung des Außenministeriums des Taliban-Regimes. 

2003 war Abdul Baqi an gegen die Regierung gerichteten militärischen Aktivitäten in den Bezirken Shinwar, 
Achin, Naziyan und Dur Baba der Provinz Nangarhar beteiligt. Ab 2009 organisierte er militante Aktivitäten in 
der gesamten östlichen Region, insbesondere in der Provinz Nangarhar und in Jalalabad-Stadt. 

2. Abdul Qadeer Abdul Baseer 

Titel: a) General, b) Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Militärattaché, Taliban-Botschaft, 
Islamabad (Pakistan). Geburtsdatum: 1964. Geburtsort: Nangarhar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Reisepassnummer: D 000974 (afghanischer Pass). Weitere Angaben: Im Februar 2006 nach Afgha
nistan rückgeführt. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Qadeer Abdul Baseer diente 2009 als Kassenverwalter für die Taliban in Peshawar, Pakistan. Anfang 2010 
war er Finanzberater für den Militärrat der Taliban in Peshawar und Leiter der Finanzkommission der Taliban in 
Peshawar. Er überbringt persönlich Gelder von der Schura der Taliban-Führung an Taliban-Gruppen in ganz 
Pakistan. 

3. Amir Abdullah (Aliasname Amir Abdullah Sahib) 

Anschrift: Karatschi, Pakistan. Geburtsdatum: Um 1972. Geburtsort: Provinz Paktika, Afghanistan. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Unternahm Reisen nach Kuwait, Saudi-Arabien, Libyen und in 
die Vereinigten Arabischen Emirate, um Finanzmittel für die Taliban zu beschaffen. Tag der VN-Bezeichnung: 
20.7.2010. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Amir Abdullah diente als Kassenverwalter für den ranghohen Taliban-Führer Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) 
und war der ehemalige Stellvertreter des Taliban-Gouverneurs der Provinz Kandahar, Afghanistan. Amir Ab
dullah unternahm Reisen nach Kuwait, Saudi-Arabien, Libyen und in die Vereinigten Arabischen Emirate, um 
Finanzmittel für die Taliban zu beschaffen. Er erleichterte ferner die Kommunikation für die Taliban-Führung 
und koordinierte hochrangige Treffen im Gästehaus seiner Residenz in Pakistan. Abdullah half vielen ranghohen 
Taliban-Mitgliedern, die 2001 aus Afghanistan flohen und sich in Pakistan niederließen. 

4. Abdul Manan 

Titel: a) Herr, b) Mawlawi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Handelsattaché, Taliban-Botschaft, Abu 
Dhabi. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001.
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Manan wurde ein ranghoher Taliban-Befehlshaber in den Provinzen Paktia, Paktika und Khost in Ost
afghanistan. Er war u.a. verantwortlich für die Verbringung von Taliban-Kämpfern und Waffen über die afgha
nisch-pakistanische Grenze. 

5. Abdul Razaq 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Handel des Taliban-Regimes. Geburts
datum: Um 1958. Geburtsort: Distrikt Arghandab, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Weitere Angaben: 2003 in der Provinz Kandahar in Afghanistan verhaftet. Tag der VN-Bezeich
nung: 31.1.2001. 

6. Abdul Wahab 

Titel: Malawi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Geschäftsträger der Taliban in Riad während des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1973. Geburtsort: Provinz Faryab, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

7. Abdul Rahman Agha 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Oberster Richter des Militärgerichts des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Distrikt Arghandab, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

8. Abdul Wasay Mu'tasim Agha (Aliasnamen: a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan 
Motasem) 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Finanzminister des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: 
Um 1968. Geburtsort: Kandahar-Stadt, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeich
nung: 31.1.2001. 

9. Janan Agha 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Fariab, Afghanistan, während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Provinz Central Uruzgan, Afghanistan. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

10. Sayed Mohammad Azim Agha (Aliasnamen: a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Angestellter der Abteilung für Pass- und Visa-Ange
legenheiten des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1966. Geburtsort: Provinz Kandahar, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Der Posten von Sayed Mohammad Azim Agha als Angestellter der Abteilung für Pass- und Visa-Angelegenheiten 
unterstand dem Innenministerium des Taliban-Regimes. 

11. Sayyed Ghiassouddine Agha (Aliasnamen: a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, 
c) Sayed Ghias) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Minister für Pilger und religiöse Angelegenheiten des 
Taliban-Regimes, b) Bildungsminister des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1958 and 1963. Geburts
ort: Provinz Faryab, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) Taliban-Mitglied, seit 
Mai 2007 zuständig für die Provinz Faryab, b) am Drogenhandel beteiligt. Tag der VN-Bezeichnung: 
31.1.2001.
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Sayyed Ghiassouddine Agha diente auch als Bildungsminister des Taliban-Regimes. Er war ferner seit Mai 2007 
das für die Provinz Faryab in Afghanistan zuständige Taliban-Mitglied. Er soll an Drogenhandel beteiligt sein. 

12. Mohammad Ahmadi 

Titel: a) Mullah, b) Haji. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Präsident der Da Afghanistan Bank während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Distrikt Daman, Provinz Kandahar, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

13. Mohammad Shafiq Ahmadi 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Samangan (Afghanistan) 
während des Taliban-Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

14. Ahmadullah (Aliasname: Ahmadulla) 

Titel: Qari. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Sicherheit (Intelligence) des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1975. Geburtsort: Bezirk Qarabagh, Provinz Ghazni, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Weitere Angaben: Soll im Dezember 2001 verstorben sein. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ahmadullah verteilte 2003 Sprengvorrichtungen an Aktivisten und wies sie an, Anschläge in Afghanistan aus
zuführen. 

15. Abdul Bari Akhund (Aliasname: Haji Mullah Sahib) 

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Helmand 
während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1953. Geburtsort: Provinz Helmand, Afghanistan. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) Seit Mai 2007 Mitglied eines sieben Mitglieder zählenden 
Taliban-Führungsausschusses in Kandahar, Afghanistan, b) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan auf
halten. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

16. Ahmed Jan Akhund 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Wasser und Elektrizität während des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1953 and 1958. Geburtsort: Provinz Kandahar, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

17. Attiqullah Akhund 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Landwirtschaft während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1953. Geburtsort: Bezirk Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

18. Hamidullah Akhund 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Chef der Ariana Afghan Airlines während des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

19. Mohammad Hassan Akhund 

Titel: a) Mullah, b) Haji. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Erster Stellvertreter, Ministerrat des 
Taliban-Regimes, b) Außenminister vor Wakil Ahmad Mutawakil während des Taliban-Regimes, c) Gouverneur 
von Kandahar während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Kandahar, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) gehört der Malwhavi Khaalis-Gruppierung an, einer der 
sieben Gruppierungen des Dschihads gegen die Sowjets, b) Absolvent einer Madrassa in Quetta, Pakistan, 
c) enger Mitarbeiter von Mullah Omar. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001.
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammad Hassan Akhund ist ein enger Mitarbeiter von Mohammed Omar (TI.O.4.01). 

Mohammad Hassan Akhund war Mitte 2009 weiterhin als Taliban-Führer aktiv. Er war Anfang 2010 einer der 
effektivsten Taliban-Befehlshaber. 

20. Mohammad Abbas Akhund 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Volksgesundheit des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der 
VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

21. Mohammad Essa Akhund 

Titel: a) Alhaj, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Wasserversorgung, Abwasser
entsorgung und Elektrizität des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Bezirk Spinboldak, 
Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

22. Ubaidullah Akhund (Aliasnamen: a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund) 

Titel: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Verteidigung des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Weitere Angaben: a) einer der Stellvertreter von Mullah Omar, b) Mitglied der Taliban-Führung, 
zuständig für militärische Operationen. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ubaidullah Akhund war einer der Stellvertreter von Mohammed Omar (TI.O.4.01) und als Mitglied der Taliban- 
Führung zuständig für militärische Operationen. 

23. Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (Aliasnamen: a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund 
Zada) 

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Zabol (Afgha
nistan) während des Taliban-Regimes. Geburtsort: Provinz Uruzgan, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Weitere Angaben: a) Seit Anfang 2007 für die Provinz Uruzgan, Afghanistan, zuständiges Mitglied der 
Taliban, b) im April 2007 verhaftet. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada war seit Anfang 2007 das für die Provinz Uruzgan zuständige 
Mitglied der Taliban. 

24. Mohammad Eshaq Akhunzada 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Laghman (Afghanistan) 
während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1963 und 1968. Geburtsort: Bezirk Qarabajh, Pro
vinz Ghazni, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammad Eshaq Akhunzada war 2008 Taliban-Befehlshaber der Provinz Ghazni in Afghanistan, und er war 
2011 weiterhin in der Provinz aktiv. 

25. Agha Jan Alizai (Aliasnamen: a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, 
e) Loi Agha) 

Titel: Haji. Geburtsdatum: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) um 1957. Geburtsort: a) Dorf Hitem
chai, Provinz Helmand, Afghanistan, b) Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere 
Angaben: a) Leitete ein Drogenhandelsnetz in Helmand, Afghanistan, b) reiste regelmäßig nach Pakistan. Tag 
der VN-Bezeichnung: 4.11.2010.
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Agha Jan Alizai verwaltete eines der größten Drogenhandelsnetze in Helmand, Afghanistan, und versorgte die 
Taliban mit Finanzmitteln als Gegenleistung für den durch die Taliban gewährten Schutz seiner Drogenhandels
aktivitäten. 2008 einigte sich eine Gruppe von Drogenhändlern, darunter Alizai, darauf, den Taliban als Gegen
leistung für deren Zusicherung, den Drogenmaterialtransport zu organisieren, eine Steuer auf Mohnanbauflächen 
zu entrichten. 

Die Taliban stimmten ferner zu, für die Sicherheit der Drogenhändler und ihrer Lagerstätten zu sorgen, während 
die Drogenhändler wiederum den Taliban-Kämpfern Obdach gewähren und für ihren Transport sorgen würden. 
Alizai war außerdem in den Kauf von Waffen für die Taliban verwickelt und reiste regelmäßig nach Pakistan, um 
dort hochrangige Taliban-Führer zu treffen. Alizai erleichterte ferner die Beschaffung von gefälschten iranischen 
Pässen für Taliban-Mitglieder, so dass diese zu Ausbildungsmaßnahmen nach Iran reisen konnten. 2009 ver
sorgte Alizai einen Taliban-Führer mit einem Pass und Finanzmitteln für die Reise nach Iran. 

26. Allahdad (Aliasname: Akhund) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Bauwesen des Taliban-Regimes. Geburts
datum: Um 1953. Geburtsort: Bezirk Spinboldak, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Allahdad, ein Mitglied des Nurzay-Stamms aus Spinboldak, wurde zum Minister für Bauwesen und Wohnungs
bau ernannt, nachdem er andere zivile öffentliche Ämter unter dem Taliban-Regime bekleidet hatte. 

27. Aminullah Amin 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Saripul (Afghanistan) während 
des Taliban-Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

28. Mohammad Sadiq Amir Mohammad 

Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Leiter der Afghan Trade Agency, Peshawar 
(Pakistan), während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: 1934. Geburtsort: Ghazni, Afghanistan. Staatsange
hörigkeit: Afghanisch. Reisepassnummer: SE 011252 (Afghanischer Reisepass). Tag der VN-Bezeichnung: 
25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammad Sadiq Amir Mohammad war Mitglied der neuen Majlis-Schura, die angeblich im Oktober 2006 von 
Mohammed Omar (TI.O.4.01) ausgerufen wurde. 

29. Muhammad Taher Anwari (Aliasnamen: a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir) 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Direktor für Verwaltungsangelegenheiten des Taliban- 
Regimes, b) Finanzminister des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1961. Geburtsort: Bezirk Zurmat, Pro
vinz Paktia, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Der Posten von Muhammad Taher Anwari als Direktor für Verwaltungsangelegenheiten unterstand dem Minis
terrat des Taliban-Regimes, der höchsten Ebene in der Taliban-Hierarchie. Er diente ferner als Finanzminister des 
Taliban-Regimes. 

Er schrieb außerdem Reden für den obersten Führer der Taliban, Mohammed Omar (TI.O.4.01). 

30. Arefullah Aref 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Finanzminister des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Bezirk Zurmat, Provinz Paktia, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001.

DE 1.10.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 257/29



31. Sayed Esmatullah Asem (Aliasname: Esmatullah Asem) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Stellvertretender Minister für die Prävention von 
Lastern und Propagierung von Tugend des Taliban-Regimes, b) Generalsekretär der Afghanischen Rothalbmonds
gesellschaft (ARCS) während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1967. Geburtsort: Provinz Ningarhar, 
Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) Mitglied der Taliban-Führung seit Mai 
2007, b) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten, c) Mitglied des Taliban-Rates von Peshawar. 
Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste diente Sayed Esmatullah Asem auch als Generalsekretär der Afgha
nischen Rothalbmondsgesellschaft (ARCS) unter dem Taliban-Regime. Im Mai 2007 wurde er Mitglied der 
Taliban-Führung. Er war ferner 2009 Mitglied eines regionalen Taliban-Rates. 

Sayed Esmatullah Asem war Befehlshaber einer Gruppe von Taliban-Kämpfern im Bezirk Chaparhar in der 
Provinz Nangarhar, Afghanistan. Er war 2007 Taliban-Befehlshaber in der Provinz Konar und entsandte Selbst
mordattentäter in mehrere Provinzen in Ostafghanistan. 

Ende 2008 war Sayed Esmatullah Asem Leiter eines Taliban-Stützpunkts im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan. 

32. Atiqullah 

Titel: a) Hadji, b) Molla. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für öffentliche 
Arbeiten des Taliban-Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Nach der Einnahme von Kabul durch die Taliban im Jahr 1996 wurde Atiqullah auf einen Posten in Kandahar 
berufen. 1999 oder 2000 wurde er zum Ersten Stellvertretenden Landwirtschaftsminister und danach zum 
Stellvertretenden Minister für öffentliche Arbeiten des Taliban-Regimes ernannt. 

Nach dem Sturz des Taliban-Regimes wurde Atiqullah zum operativen Taliban-Offizier im Süden Afghanistans. 
2008 wurde er Stellvertreter des Taliban-Gouverneurs der Provinz Helmand, Afghanistan. 

33. Azizirahman 

Titel: Herr. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Dritter Sekretär, Taliban-Botschaft, Abu Dhabi. Staatsange
hörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

34. Abdul Ghani Baradar (Aliasname: Mullah Baradar Akhund) 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Verteidigung des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Dorf Weetmak, Bezirk Dehrawood, Provinz Uruzgan, Afgha
nistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) gehört zum Stamm der Popalzai, b) ranghoher 
Taliban-Militärkommandeur und Mitglied des Quetta-Rats der Taliban seit Mai 2007, c) soll sich im Grenzgebiet 
Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Ghani Baradar war im Februar 2010 ein ranghoher Taliban-Militärbefehlshaber und Mitglied der Taliban- 
Führung. 

Als stellvertretender Minister für Verteidigung des Taliban-Regimes galt er als einer der Stellvertreter von 
Mohammed Omar (TI.O.4.01) und leitete die Militärangelegenheiten der Taliban. 

Er war ein Hauptmitglied des Taliban-Netzes und organisierte Taliban-Operationen gegen die afghanische Re
gierung und die Internationale Sicherheitsbeistandstruppe in enger Zusammenarbeit mit dem Taliban-Verteidi
gungsminister Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01). 

35. Shahabuddin Delawar 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Vorsitzender, Oberstes Gericht des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: 1957. Geburtsort: Provinz Logar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Weitere Angaben: Soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 
23.2.2001.
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36. Dost Mohammad (Aliasname: Doost Mohammad) 

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Ghazni während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1968 and 1973. Geburtsort: Bezirk Daman, Provinz Kandahar, 
Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) seit Mai 2007 einer der Taliban-Militär
befehlshaber, b) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Dost Mohammad wurde von der Taliban-Führung auch mit der Leitung der Militäroperationen in Angora in der 
Provinz Nuristan, Afghanistan, beauftragt. 

Im März 2010 war Dost Mohammad der Taliban-Schattengouverneur der Provinz Nuristan und Leiter einer 
Madrassa, aus der er Kämpfer rekrutierte. 

37. Mohammad Azam Elmi 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Bergbau und Industrie des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Angeblich 
2005 verstorben. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

38. Faiz 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Leiter der Informationsabteilung, Außenministerium des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1969. Geburtsort: Provinz Ghazni, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

39. Rustum Hanafi Habibullah (Aliasname: Rostam Nuristani) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für öffentliche Arbeiten des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Dara Kolum, Bezirk Do Aab, Provinz Nuristan, Afgha
nistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Seit Mai 2007 Taliban-Mitglied, zuständig für die 
Provinz Nuristan, Afghanistan. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

40. Gul Ahmad Hakimi 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Handelsattaché, Taliban-Generalkonsulat, Karatschi. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Gul Ahmad Hakimi war unter dem Taliban-Regime auch Generaldirektor der Abteilung Sekundarschulwesen im 
Bildungsministerium in Kabul, bevor er 1996 nach Karatschi entsandt wurde. 

41. Abdullah Hamad 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Generalkonsul, Taliban-Generalkonsulat, Quetta 
(Pakistan). Geburtsdatum: 1972. Geburtsort: Helmand, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Reise
passnummer: D 000857 (afghanischer Reisepass), ausgestellt am 20.11.1997. Tag der VN-Bezeichnung: 
25.1.2001. 

42. Hamdullah 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Repatriierungsattaché, Taliban-Generalkonsulat, Quetta. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

43. Zabihullah Hamidi 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für das Hochschulwesen des Taliban-Re
gimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001.

DE 1.10.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 257/31



44. Din Mohammad Hanif (Aliasname: Qari Din Mohammad) 

Titel: Qari. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Minister für Planung des Taliban-Regimes, b) Minister 
für das Hochschulwesen des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1955. Geburtsort: Provinz Badakhshan, 
Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

45. Abdul Jalil Haqqani (Aliasname: Nazar Jan) 

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Außenminister des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Bezirk Arghandaab, Provinz Kandahar, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhal
ten, b) seit Mai 2007 Mitglied des Taliban-Führungsrats, c) Mitglied der Finanzkommission des Taliban-Rats. Tag 
der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

46. Badruddin Haqqani (Aliasname: Atiqullah) 

Anschrift: Miram Shah, Pakistan. Geburtsdatum: Etwa 1975-1979. Weitere Angaben: a) Einsatzleiter des 
Haqqani Network und Mitglied der Taliban-Shura in Miram Shah, b) leistete maßgebliche Unterstützung bei 
Anschlägen gegen Ziele in Südostafghanistan, c) Sohn von Jalaluddin Haqqani, Bruder von Sirajuddin Jallalou
dine Haqqani und Nasiruddin Haqqani, Neffe von Khalil Ahmed Haqqani. Tag der VN-Bezeichnung: 
11.5.2011. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Badruddin Haqqani ist der Einsatzleiter des Haqqani Network, einer mit den Taliban verbundenen Gruppe von 
Militanten, die von der North Waziristan Agency aus in den Stammesgebieten unter Bundesverwaltung in 
Pakistan operiert. Das Haqqani Network stand an der Spitze der Aktivitäten von Aufständischen in Afghanistan, 
und zahlreiche aufsehenerregende Anschläge gingen auf sein Konto. Die Führung des Haqqani Network besteht 
aus den drei ältesten Söhnen seines Gründers Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), der sich Mitte der 1990 er Jahre 
dem Taliban-Regime von Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01) anschloss. Badruddin ist der Sohn von Jalalud
din, der Bruder von Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10) und Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) und der Neffe von 
Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11). 

Badruddin hilft bei der Leitung von Angriffen auf Ziele in Südostafghanistan durch mit den Taliban verbündete 
Aufständische und ausländische Kämpfer. Er gehört der Taliban-Schura in Miram Shah an, der die Aktivitäten 
des Haqqani Network unterstellt sind. 

Ferner soll Badruddin im Haqqani Network der Verantwortliche für Entführungen sein. Er war für die Ent
führung zahlreicher afghanischer und ausländischer Staatsbürger im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan verant
wortlich. 

47. Ezatullah Haqqani 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Planung des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Um 1957. Geburtsort: Provinz Laghman, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Weitere Angaben: Soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 
23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ezatullah Haqqani wurde ursprünglich am 23. Februar 2001 als Maulavi Ezatullah geführt. Die Hinzufügung 
‚Haqqani‘ wurde am 27. September 2007 in die Liste aufgenommen. 

Ezatullah Haqqani ist seit 2009 Mitglied eines regionalen Taliban-Rates. 

48. Jalaluddin Haqqani (Aliasnamen: a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Grenzangelegenheiten des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1942. Geburtsort: Provinz Khost, Bezirk Zadran, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Af
ghanisch. Weitere Angaben: a) Vater von Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, b) aktiver Taliban-Führer, c) soll sich 
im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten, d) angeblich im Juni 2007 verstorben, war aber im Mai 2008 
noch am Leben. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001.
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Jalaluddin Haqqani hat enge Beziehungen zu Usama bin Laden (QI.B.8.01) und Mohammed Omar (TI.O.4.01). Er 
ist der Vater von Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07) und ein aktiver Taliban-Führer. Jalaluddin 
Haqqani stellte ferner 2007 die Verbindung zwischen Al-Qaida (QE.A.4.01) und den Taliban dar. Er war im 
Juni 2008 Vorsitzender des ‚Miram-Shah-Rates‘ der Taliban. 

Er war ursprünglich ein Befehlshaber der Mwalawi Hezbi Islami Party in den Provinzen Khost, Paktika und 
Paktia. Er schloss sich später den Taliban an und wurde zum Minister für Grenzangelegenheiten ernannt. Nach 
dem Niedergang des Taliban-Regimes entkam er zusammen mit Taliban- und Al-Qaida-Kräften nach Nord
waziristan und begann mit dem Wiederaufbau seiner Milizen für den Kampf gegen die Regierung Afghanistans. 

Haqqani wurde beschuldigt, an dem Bombenanschlag auf die indische Botschaft in Kabul im Jahr 2008 und an 
dem Mordversuch an Präsident Karzai während einer Militärparade in Kabul Anfang 2008 beteiligt gewesen zu 
sein. Haqqani war ferner im Februar 2009 an einem Anschlag auf Ministerialgebäude in Kabul beteiligt. 

49. Khalil Ahmed Haqqani (Aliasnamen: a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel 
Haqqani) 

Titel: Haji. Anschrift: a) Peshawar, Pakistan, b) nahe Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday Village, nahe 
Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan, c) Kayla 
Village, nahe Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), 
Pakistan, d) Sarana Zadran Village, Paktia Province, Afghanistan. Geburtsdatum: a) 1.1.1966, b) zwischen 
1958 und 1964. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) führendes Mitglied des Haqqani 
Network, das von Nordwaziristan aus in den unter pakistanischer Bundesverwaltung stehenden Stammesgebieten 
(FATA) operiert, b) hat früher Reisen nach Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) unternommen und dort 
Finanzmittel beschafft, c) Bruder von Jalaluddin Haqqani und Onkel von Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Tag 
der VN-Bezeichnung: 9.2.2011. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Khalil Ahmed Haqqani ist ein ranghohes Mitglied des Haqqani Network, einer mit den Taliban verbundenen 
Gruppe von Aktivisten, die von der North Waziristan Agency aus in den Stammesgebieten unter Bundesver
waltung in Pakistan operiert. Das Haqqani Network, das an der Spitze der Aktivitäten von Aufständischen in 
Afghanistan steht, wurde von Khalil Haqqanis Bruder, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), gegründet, der sich Mitte 
der 1990 er Jahre dem Taliban-Regime von Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01) anschloss. 

Khalil Haqqani beschafft Finanzmittel zugunsten der Taliban und des Haqqani Network und reist deshalb oft ins 
Ausland, um Geldgeber zu treffen. Im September 2009 bereiste Khalil Haqqani die Golfstaaten und beschaffte 
Gelder aus dortigen Finanzquellen sowie aus Finanzquellen in Süd- und Ostasien. 

Khalil Haqqani unterstützt außerdem die Taliban und das Haqqani Network, die in Afghanistan operieren. Ab 
Anfang 2010 stellte er Gelder für die Taliban-Zellen in der afghanischen Provinz Logar bereit. 2009 stellte und 
befehligte Khalil Haqqani etwa 160 Kämpfer in der afghanischen Provinz Logar, außerdem war er einer derer, die 
für die Inhaftierung der von den Taliban und dem Haqqani Network gefangengenommenen Gegner verantwort
lich zeichnete. Khalil Haqqani nahm von seinem Neffen Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) Befehle für Taliban- 
Operationen entgegen. 

Khalil Haqqani war auch für Al-Qaida (QE.A.4.01) tätig und stand mit deren militärischen Operationen in 
Verbindung. 2002 entsandte Khalil Haqqani Männer zur Unterstützung der Al-Qaida-Kräfte in der afghanischen 
Provinz Paktia. 

50. Mohammad Moslim Haqqani (Aliasname: Moslim Haqqani) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Stellvertretender Minister für Pilger und religiöse 
Angelegenheiten des Taliban-Regimes, b) Stellvertretender Minister für das Hochschulwesen des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Provinz Baghlan, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Wei
tere Angaben: a) Ethnischer Paschtune aus der Provinz Baghlan, b) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/ 
Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammad Moslim Haqqani diente unter dem Taliban-Regime auch als stellvertretender Minister für das Hoch
schulwesen. Diese Bezeichnung wurde am 18. Juli 2007 in die Liste aufgenommen.
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51. Mohammad Salim Haqqani 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für die Prävention von Lastern 
und Propagierung von Tugend des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1967. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Weitere Angaben: Aus der Provinz Laghman. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammad Salim Haqqani war 2006 Mitglied eines Taliban-Rates, der Anschläge gegen Kräfte der afghanischen 
Regierung in der Provinz Laghman, Afghanistan, plante. Er war Ende 2004 ein Taliban-Befehlshaber für die 
Provinz. 

52. Nasiruddin Haqqani (Aliasnamen: a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir 
Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair) 

Anschrift: Pakistan. Geburtsdatum: Um 1970-1973. Geburtsort: Distrikt Neka, Provinz Paktika, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Einer der Führer des Haqqani Network, das von Nord
waziristan aus in den unter Bundesverwaltung stehenden Stammesgebieten (FATA) in Pakistan operiert. Sohn 
von Jalaluddin Haqqani. Reiste nach Saudi-Arabien um Finanzmittel für die Taliban zu beschaffen. Tag der VN- 
Bezeichnung: 20.7.2010. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Das Haqqani Network ist eine mit den Taliban verbundene Gruppe von Militanten, die von der North Waziristan 
Agency aus in den Stammesgebieten unter Bundesverwaltung in Pakistan operiert. Es stand an der Spitze der 
Aktivitäten von Aufständischen in Afghanistan, und zahlreiche aufsehenerregende Anschläge gingen auf sein 
Konto. Die Führung des Haqqani Network besteht aus den drei ältesten Söhnen seines Gründers Jalaluddin 
Haqqani (TI.H.40.01), von denen Nasiruddin Haqqani einer ist. 

Nasiruddin Haqqani ist ein Emissär des Haqqani Network, der sich hauptsächlich mit der Beschaffung von 
Finanzmitteln befasst. 2004 reiste er mit einem Taliban-Komplizen nach Saudi-Arabien, um Finanzmittel für 
die Taliban zu beschaffen. 2004 stellte er außerdem Aktivisten in Afghanistan Geldmittel zur Verfügung, um die 
afghanischen Präsidentschaftswahlen zu stören. Spätestens ab 2005 bis mindestens 2008 hat Nasiruddin Haq
qani zahlreiche Reisen unternommen, um Finanzmittel für das Haqqani Network zu beschaffen; in diesem 
Zusammenhang reiste er 2007 regelmäßig in die Vereinigten Arabischen Emirate und unternahm 2008 eine 
Reise zu diesem Zweck in einen anderen Golfstaat. Wie verlautet sollen Haqqani ab Mitte 2007 drei Haupt
finanzquellen zur Verfügung gestanden haben: Spenden aus der Golfregion, Drogenhandel und Zahlungen von 
Al-Qaida (QE.A.4.01). Gegen Ende 2009 gingen Nasiruddin Haqqani mehrere hunderttausend Dollar von mit der 
Al-Qaida verbündeten Einzelpersonen aus der Arabischen Halbinsel zur Unterstützung der Aktivitäten des 
Haqqani Network zu. 

53. Sayyed Mohammed Haqqani (Aliasname: Sayyed Mohammad Haqqani) 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Direktor für Verwaltungsangelegenheiten des Taliban- 
Regimes, b) Leiter für Information und Kultur in der Provinz Kandahar während des Taliban-Regimes. Geburts
datum: Um 1965. Geburtsort: Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere 
Angaben: a) Absolvent der Madrassa Haqqaniya in Pakistan, b) soll enge Beziehungen zu dem Taliban-Führer 
Mullah Mohammad Omar unterhalten haben, c) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag 
der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Sayyed Mohammed Haqqani steht mit Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03) in Verbindung und unterstützt seit 
langem Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). In seiner Eigenschaft als Direktor für Verwaltungsangelegenheiten 
des Taliban-Regimes hat er Ausländern, die mit Al-Qaida in Verbindung stehen und in Afghanistan gekämpft 
haben, afghanische Pässe ausgestellt und beträchtliche Geldbeträge von ihnen eingezogen. 

Sayyed Mohammed Haqqani ist in den Jahren 2003 und 2004 mehrfach mit Aiman Muhammed Rabi al- 
Zawahiri (QI.A.6.01) und Farhad, dem Sekretär von Mohammed Omar, zusammengetroffen. Er hat ein Buch
geschäft im Bazar Qissa Khwani, Peschawar, Pakistan, eröffnet, das an der Finanzierung der Taliban beteiligt war. 
Im März 2009 war er immer noch als Aufstandsführer der Taliban aktiv.
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54. Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (Aliasnamen: a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj 
Haqani, e) Khalifa). 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Na'ib Amir (Stellvertretender Befehlshaber). Anschrift: a) Kela 
neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) Manba'ul uloom Madrasa, Mi
ramshah, North Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. 
Geburtsdatum: Um 1977/1978. Geburtsort: a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) Dorf Srana, 
Bezirk Garda Saray, Provinz Paktia, Afghanistan, c) Bezirk Neka, Provinz Paktika, Afghanistan, d) Provinz Khost, 
Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) seit 2004 Oberbefehlshaber in den öst
lichen und südlichen Gebieten Afghanistans, b) Sohn von Jallaloudine Haqani, c) Gebiet von Sultan Khel, Stamm 
der Zardan, Garda Saray, Provinz Paktia, Afghanistan, d) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. 
Tag der VN-Bezeichnung: 13.9.2007. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani ist einer der bekanntesten, einflussreichsten, charismatischsten und erfahrensten 
Führer des Haqqani Network, einer Gruppe von Kämpfern mit engen Beziehungen sowohl zu den Taliban als 
auch zu Al-Qaida (QE.A.4.01), und er ist seit 2004 einer der Oberbefehlshaber des Netzes. 

Ein Großteil der Macht und Autorität von Sirajuddin Haqqani ist auf seinen Vater, Jalaluddin Haqqani 
(TI.H.40.01), zurückzuführen, einen ehemaligen Minister des Taliban-Regimes, der ein Militärbefehlshaber der 
Taliban und ein Vermittler zwischen Al-Qaida und den Taliban auf beiden Seiten der afghanisch-pakistanischen 
Grenze war. Während seiner Amtszeit als Minister des Taliban-Regimes stellte Jalaluddin Haqqani sehr enge 
Beziehungen zu Al-Qaida her. 

Sirajuddin Haqqani steht in enger Verbindung mit den Taliban, die ihm Finanzierungsmittel für seine Opera
tionen bereitstellen. Er wird außerdem von verschiedenen anderen Gruppen und Personen, darunter Drogen
baronen, finanziell unterstützt. Er ist ein Hauptverbindungsmann für terroristische Operationen in Afghanistan, 
und er unterstützt Aktivitäten in den unter Bundesverwaltung stehenden Stammesgebieten (FATA) in Pakistan. 
Seine Beziehungen zu den Taliban wurden im Mai 2006 durch Mullah Dadullah, damals einer der obersten 
Militärbefehlshaber der Taliban, offengelegt, der erklärte, er arbeite mit Sirajuddin Haqqani zusammen und plane 
Operationen mit ihm. Er hat ferner Beziehungen zu Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01). 

Sirajuddin Haqqani ist aktiv in die Planung und Ausführung von Anschlägen gegen die Internationale Sicher
heitsbeistandstruppe (ISAF), afghanische Amtsträger und Zivilisten eingebunden, hauptsächlich in den östlichen 
und südlichen Regionen Afghanistans. Ferner rekrutiert er regelmäßig Kämpfer und entsendet diese in die 
afghanischen Provinzen Khost, Paktia und Paktika. 

Sirajuddin Haqqani war an dem Selbstmord-Bombenanschlag auf einen Bus einer Polizeischule in Kabul am 
18. Juni 2007 beteiligt, bei dem 35 Polizeibeamte getötet wurden. 

55. Abdul Hai Hazem 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Erster Sekretär, Taliban-Generalkonsulat, Quetta, Pakistan. 
Geburtsdatum: 1971. Geburtsort: Ghazni. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Reisepassnummer: D 0001203 
(afghanischer Pass). Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

56. Hidayatullah (Aliasname: Abu Turab). 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Bezirk Arghandab, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörig
keit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 8.3.2001. 

57. Abdul Rahman Ahmad Hottak (Aliasname: Hottak Sahib) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender (Kultur-) Minister für Information und 
Kultur des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1957. Geburtsort: Provinz Ghazni, Afghanistan. Staatsange
hörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

58. Najibullah Haqqani Hydayetullah (Aliasname: Najibullah Haqani) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Finanzminister des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1964. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) aus Ost-Afghanistan, b) seit 
Mai 2007 Mitglied des Taliban-Rats in der Provinz Kunar, Afghanistan, c) Cousin von Moulavi Noor Jalal. Tag 
der VN-Bezeichnung: 23.2.2001.
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Najibullah Haqqani Hydayetullah diente ferner als stellvertretender Finanzminister des Taliban-Regimes. Diese 
Bezeichnung wurde am 18. Juli 2007 in die Liste aufgenommen. Am 27. September 2007 wurde der Eintrag 
aktualisiert, indem die ursprüngliche Bezeichnung als ‚Stellvertretender Minister für öffentliche Arbeiten des 
Taliban-Regimes‘ gestrichen wurde. 

Najibullah Haqqani Hydayetullah war im Mai 2007 Mitglied des Taliban-Rats in der Provinz Kunar, Afghanistan. 
Er ist ein Cousin von Noor Jalal (TI.J.56.01). 

Im Juni 2008 übertrug ihm die Taliban-Führung die Verantwortung für militärische Aktivitäten in der Provinz 
Kunar. 

59. Gul Agha Ishakzai (Aliasnamen: a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji 
Hidayatullah, e) Hayadatullah). 

Anschrift: Pakistan. Geburtsdatum: Um 1972. Geburtsort: Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. Weitere 
Angaben: Gehört einem kürzlich gegründeten Taliban-Rat an, der die Beitreibung der Zakat (islamische Steuer) 
in der Provinz Baluchistan, Pakistan, koordiniert. Tag der VN-Bezeichnung: 20.7.2010. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Gul Agha Ishakzai ist Leiter der Finanzkommission der Taliban und gehört einem kürzlich gegründeten Taliban- 
Rat an, der die Beitreibung der Zakat (islamische Steuer) in der Provinz Baluchistan, Pakistan, koordiniert. Er hat 
ferner Geld für Selbstmordattentate in Kandahar, Afghanistan, beigetrieben und war an der Auszahlung von 
Geldern an Taliban-Kämpfer und ihre Familien beteiligt. 

Gul Agha Ishakzai, ein Jugendfreund des Taliban-Führers Mullah Mohammad Omar (TI.O.4.01), war Omars 
wichtigster Finanzbeamter und einer seiner engsten Berater. Es gab eine Zeit, zu der niemand ohne seine 
Genehmigung mit Mullah Omar zusammentreffen durfte. Während des Taliban-Regimens lebte er mit Omar 
im Präsidentenpalast. 

Im Dezember 2005 erleichterte Gul Agha Ishakzai die Verbringung von Menschen und Gütern in die Trainings
lager der Taliban; Ende 2006 reiste er ins Ausland, um Waffenteile zu beschaffen. 

60. Noor Jalal (Aliasname: Nur Jalal) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender (Verwaltungs-) Minister des Inneren 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1960. Geburtsort: Provinz Kunar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Noor Jalal diente als stellvertretender Finanzminister des Taliban-Regimes; im Juni 2008 übertrug die Taliban- 
Führung ihm die Leitung der militärischen Angelegenheiten in der Provinz Kunar. Sein Cousin Najibullah 
Haqqani Hydayetullah (TI.H.71.01), stellvertretender Finanzminister des Taliban-Regimes, wird auch in der Liste 
geführt. 

61. Qudratullah Jamal (Aliasname: Haji Sahib) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Information des Taliban-Regimes. Geburts
datum: Um 1963. Geburtsort: Gardez, Provinz Paktia, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere 
Angaben: Soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die Taliban-Führung gab im April 2009 die Einsetzung von Qudratullah Jamal als Verbindungsbeamter für 
Taliban-Anhänger und -Freunde in der ganzen Welt bekannt.
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62. Saleh Mohammad Kakar (Aliasname: Saleh Mohammad) 

Geburtsdatum: Um 1962. Geburtsort: Dorf Nulgham, Bezirk Panjwai, Kandahar, Afghanistan. Staatsangehö
rigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) Führte ein organisiertes Schmugglernetz in den Provinzen Kandahar 
und Helmand, Afghanistan, an, b) betrieb vorher Labors zur Heroinherstellung in Band-e-Timor, Kandahar, 
Afghanistan, c) besaß eine Kraftfahrzeughandlung in Kandahar, Afghanistan. Tag der VN-Bezeichnung: 
4.11.2010. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Saleh Mohammad Kakar ist ein Drogenhändler, der ein organisiertes Schmugglernetz in den Provinzen Kandahar 
und Helmand, Afghanistan, angeführt hat, das für den logistischen und finanziellen Bedarf der Taliban tätig war. 
Vor seiner Festnahme durch afghanische Behörden betrieb Saleh Mohammad Kakar unter dem Schutz der 
Taliban Labors zur Heroinherstellung in der Region Band-e-Timor der Provinz Kandahar. 

Kakar pflegte Kontakte zu leitenden Taliban-Führern, trieb in deren Namen Geld bei Drogenhändlern ein und 
verwaltete und versteckte Gelder führender Taliban-Mitglieder. Er war ferner verantwortlich für die Erleichterung 
von Steuerzahlungen an die Taliban im Auftrag von Drogenhändern. Kakar besaß eine Kraftfahrzeughandlung in 
Kandahar und hat den Taliban Fahrzeuge zur Verwendung bei Selbstmordattentaten bereitgestellt. 

63. Rahmatullah Kakazada (Aliasnamen: a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir) 

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Generalkonsul, Taliban-Generalkonsulat, 
Karatschi (Pakistan). Geburtsdatum: 1968. Geburtsort: Ghazni, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. 
Reisepassnummer: D 000952 (afghanischer Pass, ausgestellt am 7.1.1999). Weitere Angaben: Seit Mai 2007 
Taliban-Gouverneur der Provinz Ghazni, Afghanistan. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

64. Abdul Rauf Khadem 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Befehlshaber des zentralen Korps während des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1958 and 1963. Geburtsort: Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. Staatsange
hörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Das zentrale Korps unterstand dem Verteidigungsministerium des Taliban-Regimes. 

Abdul Rauf Khadem war 2009 Mitglied der Taliban mit Zuständigkeit für die Provinz Logar. 

Abdul Rauf Khadem war der oberste Militärbefehlshaber mehrerer Provinzen in Afghanistan. 

65. Khairullah Khairkhwah (Aliasname: Mullah Khairullah Khairkhwah) 

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Gouverneur der Provinz Herat 
(Afghanistan) während des Taliban-Regimes, b) Sprecher des Taliban-Regimes, c) Gouverneur der Provinz Kabul 
unter dem Taliban-Regime, d) Innenminister des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: 
Bezirk Arghistan, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Auf
gegriffen. Seit Juni 2007 in Haft. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

66. Abdul Razaq Akhund Lala Akhund 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Innenminister des Taliban-Regimes, b) Polizeichef in 
Kabul während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Bezirk Spin Boldak, Provinz 
Kandahar, Afghanistan, angrenzend an den Bezirk Chaman, Quetta, Pakistan. Weitere Angaben: Soll sich im 
Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

67. Jan Mohmmad Madani 

Titel: Herr. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Geschäftsträger, Taliban-Botschaft, Abu Dhabi. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001.
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68. Zia-Ur-Rahman Madani (Aliasnamen: a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb) 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Logar (Afghanistan) während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1960. Geburtsort: Taliqan, Provinz Takhar, Afghanistan. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) am Drogenhandel beteiligt, b) seit Mai 2007 zuständig für 
Taliban-Militärangelegenheiten in der Provinz Takhar, Afghanistan, c) zuständig für die Provinz Nangarhar. Tag 
der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

69. Abdul Latif Mansur (Aliasname: Abdul Latif Mansoor). 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Landwirtschaftsminister des Taliban-Regimes. Geburts
datum: Um 1968. Geburtsort: Bezirk Zurmat, Provinz Paktia, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. 
Weitere Angaben: Seit Mai 2007 Mitglied des Miram-Shah-Rates der Taliban. Tag der VN-Bezeichnung: 
31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Latif Mansur war im Mai 2007 Mitglied des Miram-Shah-Rates der Taliban. Er war 2009 Schattengou
verneur der Taliban für die Provinz Nangarhar, Afghanistan, und Mitte 2009 Leiter der politischen Kommission 
der Taliban. Im Mai 2010 war Abdul Latif Mansur ranghoher Taliban-Befehlshaber in Ostafghanistan. 

70. Mohammadullah Mati. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für öffentliche Arbeiten des Taliban-Regimes. 
Geburtsort: Bezirk Arghandab, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN- 
Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammadullah Mati war unter dem Namen ‚Ahmadullah Mutie‘ auch Minister für Kommunikation des Tali
ban-Regimes. 

71. Matiullah. 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Direktor, Kabul Custom House während des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Um 1973. Geburtsort: Bezirk Daman, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsange
hörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

72. Akhtar Mohammad Maz-Hari. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Bildungsattaché, Taliban-Generalkonsulat, Peshawar, 
Pakistan. Geburtsdatum: 1970. Geburtsort: Kundus, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Reise
passnummer: SE 012820 (afghanischer Reisepass, ausgestellt am 4.11.2000). Weitere Angaben: Angeblich 
2007 verstorben. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

73. Fazl Mohammad Mazloom (Aliasnamen: a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Befehlshaber der Streitkräfte des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1963 und 1968. Geburtsort: Uruzgan, Afghanistan. Staatsange
hörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Fazl Mohammad Mazloom war ein enger Mitarbeiter von Mohammed Omar (TI.O.4.01), den er bei der Er
richtung der Taliban-Regierung unterstützte. Mazloom war im von Al-Qaida (QE.A.4.01) eingerichteten Aus
bildungslager Al-Farouq. Er wusste von der Unterstützung der Taliban für die Islamische Bewegung Usbekistans 
(QE.I.10.01) in Form von Geld, Waffen und logistischer Hilfe als Gegenleistung für die Bereitstellung von 
Soldaten für die Taliban. 

Im Oktober 2001 war er Befehlshaber von ca. 3 000 Frontkämpfern der Taliban in der Provinz Takhar.
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74. Nazar Mohammad. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Kundus während des Taliban- 
Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

75. Mohammad Homayoon. 

Titel: Eng. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Wasser und Elektrizität des 
Taliban-Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

76. Mohammad Shafiq Mohammadi. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Khost (Afghanistan) während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1948. Geburtsort: Provinz Uruzgan, Afghanistan. Staatsangehörig
keit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

77. Abdul Kabir Mohammad Jan (Aliasname: A. Kabir). 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Zweiter Stellvertreter, Wirtschaftliche Angelegen
heiten, Ministerrat des Taliban-Regimes, b) Gouverneur der Provinz Nangarhar während des Taliban-Regimes, 
c) Chef der östlichen Zone während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Zardran- 
Stamm, Provinz Paktja, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) an terroristischen 
Operationen im Osten Afghanistans beteiligt, b) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag 
der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Kabir Mohammad Jan war Mitglied des von Mohammed Omar (TI.O.4.01) im Oktober 2006 ausgeru
fenen Hohen Taliban-Führungsrats und wurde im Oktober 2007 zum Militärbefehlshaber der östlichen Zone 
ernannt. 

78. Mohammad Rasul. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Nimroz (Afghanistan) während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1958 und 1963. Geburtsort: Bezirk Spinboldak, Provinz 
Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

79. Mohammad Wali. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für die Prävention von Lastern und Pro
pagierung von Tugend des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1965. Geburtsort: Provinz Kandahar, Afgha
nistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

In seiner Position im Ministerium für die Prävention von Lastern und Propagierung von Tugend des Taliban- 
Regimes hat Mohammad Wali häufig Folter und andere Mittel zur Einschüchterung der Bevölkerung eingesetzt. 
Mohammad Wali bleibt auch nach dem Sturz des Taliban-Regimes weiterhin bei den Taliban in der Provinz 
Kandahar, Afghanistan, aktiv. 

80. Mohammad Yaqoub. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Leiter der BIA während des Taliban-Regimes. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammad Yaqoub war ab 2009 ein führendes Taliban-Mitglied im Bezirk Yousef Khel, Provinz Paktika. 

81. Amir Khan Motaqi (Aliasname: Amir Khan Muttaqi). 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Bildungsminister des Taliban-Regimes, b) Taliban- 
Vertreter bei den während des Taliban-Regimes unter Leitung der Vereinten Nationen geführten Gesprächen. 
Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Provinz Helmand, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag 
der VN-Bezeichnung: 25.1.2001.

DE 1.10.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 257/39



Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Amir Khan Motaqi war auch Taliban-Vertreter bei den Gesprächen, die während des Taliban-Regimes unter 
Leitung der Vereinten Nationen geführt wurden. 

Amir Khan Motaqi gilt als ein führendes Taliban-Mitglied und hatte unter dem Taliban-Regime auch das Amt der 
Ministers für Information und Kultur inne. Amir Khan Motaqi war im Juni 2007 Miglied eines regionalen 
Taliban-Rates. 

82. Abdulhai Motmaen. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Direktor, Abteilung Information und Kultur, Kandahar, 
Afghanistan, während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1973. Geburtsort: Provinz Zabul, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdulhai Motmaen war ranghoher Sprecher der Taliban und gab häufig Erklärungen zur Außenpolitik der 
Taliban ab. Er war zudem ein enger Mitarbeiter von Mohammed Omar (TI.O.4.01). 

83. Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (Aliasnamen: a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). 

Titel: a) Mullah, b) Haji. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Kommunikation 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Kandahar-Stadt, Afghanistan. Staatsangehörig
keit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

84. Najibullah Muhammad Juma (Aliasname: Najib Ullah). 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Generalkonsul, Taliban-Generalkonsulat, Peshawar 
(Pakistan). Geburtsdatum: 1954. Geburtsort: Farah. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Reisepassnummer: 
000737 (Afghanischer Pass, ausgestellt am 20.10.1996). Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

85. Mohammad Naim (Aliasname: Mullah Naeem). 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt des Taliban- 
Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammad Naim ist Mitglied des Taliban-Rates in Gerdi Jangal. Er war ehemals Stellvertreter von Akhtar 
Mohammad Mansour Shah Mohammed (TI.M.11.01), einem ranghohen Mitglied der Taliban-Führung. Unter 
Mohammad Naims Kontrolle steht ein Militärstützpunkt im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan. 

86. Nik Mohammad. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Handelsminister des Taliban-Regimes. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die Bezeichnung von Nik Mohammad erfolgte am 31. Januar 2001, da er als stellvertretender Handelsminister 
des Taliban-Regimes unter die Bestimmungen der Resolutionen 1267 (1999) und 1333 (2000) des Sicherheits
rats der Vereinten Nationen hinsichtlich der Handlungen und Aktivitäten der Taliban-Regierung fiel. 

87. Hamdullah Nomani. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Hochrangiger Beamter im Ministerium für das das 
Hochschulwesen während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Provinz Ghazni, Afgha
nistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001.
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88. Mohammad Aleem Noorani. 

Titel: Mufti. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Erster Sekretär, Taliban-Generalkonsulat, Karatschi. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

89. Nurullah Nuri. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Gouverneur der Provinz Balkh (Afghanistan) 
während des Taliban-Regimes, b) Chef der nördlichen Zone während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: 
Um 1958. Geburtsort: Bezirk Shahjoe, Provinz Zabul, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag 
der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

90. Abdul Manan Nyazi (Aliasnamen: a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai). 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Kabul während des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Bezirk Pashtoon Zarghoon, Provinz Herat, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Taliban-Mitglied zuständig für die Provinz Herat. Soll 
sich in der Grenzregion Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Manan Nyazi war auch Taliban-Sprecher und später während des Taliban-Regimes Gouverneur der 
Provinzen Mazar-e-Sharif und Kabul. 

Abdul Manan Nyazi ist seit Mitte 2009 ranghoher Taliban-Befehlshaber in Westafghanistan und operiert in den 
Provinzen Farah, Herat und Nimroz. 

Abdul Manan Nyazi war Miglied eines regionalen Taliban-Rates und wurde im Mai 2010 von den Taliban zum 
Gouverneur der Provinz Herat ernannt. 

Als Taliban-Befehlshaber ist Abdul Manan Nyazi daran beteiligt, Selbstmordattentäter nach Afghanistan zu 
schleusen. 

91. Mohammed Omar. 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Führer der Gläubigen (Amir ul-Mumineen), Afghanistan. 
Geburtsdatum: Um 1966. Geburtsort: Provinz Uruzgan, Dorf Adehrawood. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. 
Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mohammed Omar führt den Titel ‚Befehlshaber der Gläubigen des Islamischen Emirats Afghanistan‘ und ist in 
der Taliban-Hierarchie oberster Führer der Taliban-Bewegung. Er schützte Osama bin Laden (QI.B.8.01) und sein 
Al-Qaida-Netzwerk (QE.A.4.01) in den Jahren, die den Anschlägen vom 11. September 2001 in den Vereinigten 
Staaten vorausgingen. Er leitet seit 2001 den Kampf der Taliban gegen die afghanische Regierung und ihre 
Alliierten in Afghanistan. 

Mohammed Omar ist Befehlshaber des Bündnisses anderer wichtiger Militärführer in der Region, zu denen auch 
Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) gehört. Auch Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) hat mit Mohammed Omar 
und den Taliban zusammengearbeitet. 

92. Abdul Jabbar Omari. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Baghlan (Afghanistan) während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Zabul, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afgha
nisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul Jabbar Omari war im Juni 2008 Stellvertreter von Amir Khan Haqqani und Befehlshaber einer bewaff
neten Gruppe im Bezirk Siuri, Provinz Zabul. Im Juni 2008 ernannte ihn die Taliban-Führung im Zusammen
hang mit der Intensivierung ihrer Aktivitäten in der Region zum Schattengouverneur der Provinz Zabul.
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93. Mohammad Ibrahim Omari. (Aliasname: Ibrahim Haqqani) 

Titel: Alhaj. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Grenzangelegenheiten des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Garda Saray, Distrikt Waza-Zadran, Provinz Paktia, 
Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Bruder von Jalaluddin Haqqani. Soll sich im 
Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

94. Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (Aliasname: Noor ud Din Turabi). 

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Justizminister des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: a) Kandahar, Afghanistan, b) Bezirk Chora, Provinz Uruzgan, Afgha
nistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Im September 2006 aufgegriffen. Tag der VN- 
Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim wurde Mitte 2009 zum Taliban-Militärbefehlshaber in Afghanistan er
nannt. Er wurde zum Stellvertreter von Mohammed Omar (TI.O.4.01), dem obersten Führer der Taliban, ernannt 
und nahm Anfang 2009 an Zusammenkünften der Taliban-Shura teil. 

95. Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (Aliasname: a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). 

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Bildungsminister des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Bezirk Darzab, Bezirk Faryab, Afghanistan. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) Taliban-Mitglied, seit Mai 2007 zuständig für Nord-Afgha
nistan, b) am Drogenhandel beteiligt. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Im Mai 2007 übertrug die Taliban-Führung Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul die Zuständigkeit für die 
Provinz Jawzujan. Zudem war er seit Mai 2007 das für Nordafghanistan zuständige Taliban-Mitglied. Er soll an 
Drogenhandel beteiligt sein. 

96. Abdul Ghafar Qurishi (Aliasname: Abdul Ghaffar Qureshi). 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Repatriierungsattaché, Taliban-Botschaft, Islamabad. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

97. Yar Mohammad Rahimi. 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Kommunikation des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1953. Geburtsort: Bezirk Panjwaee, Provinz Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

98. Mohammad Hasan Rahmani. 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Kandahar (Afghanistan) 
während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Bezirk Panjwae, Provinz Kandahar, 
Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

99. Habibullah Reshad. 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Leiter der Ermittlungsabteilung während des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Zwischen 1968 and 1973. Geburtsort: Provinz Ghazni, Afghanistan. Staatsangehö
rigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

100. Abdulhai Salek. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Uruzgan (Afghanistan) 
während des Taliban-Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: Angeblich verstorben. 
Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001.
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101. Sanani. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Leiter der Dar-ul-Efta während des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1923. Geburtsort: Provinz Zabul, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der 
VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Sananis Posten als Leiter der Dar-ul-Efta unterstand dem Obersten Gericht des Taliban-Regimes. 

102. Noor Mohammad Saqib. 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Oberster Richter des Obersten Gerichtshofes während des Taliban- 
Regimes. Geburtsdatum: Um 1958. Geburtsort: Bezirk Bagrami, Provinz Kabul, Afghanistan. Staatsangehörig
keit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Noor Mohammad Saqib ist Mitglied der Taliban-Führung und Leiter ihrer Kommission für Religionsfragen, die 
für die Taliban Justizbefugnisse wahrnimmt. 

103. Ehsanullah Sarfida. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Sicherheit (Intelligence) 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Bezirk Qarabagh, Provinz Ghazni, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ehsanullah Sarfida war auch Präsident der Zentralbank der Taliban. Später wurde er zum Administrator der 
Taliban für die Eroberten Provinzen ernannt. Ehsanullah Sarfida gehörte zum engeren Kreis der Taliban-Shura. 

Ehsanullah Sarfida gehörte dem Al-Qaida-Netzwerk (QE.A.4.01) an und unterstützte die Taliban mit Waffen und 
Geld. Mitte 2007 unterstand ihm der Bezirk Marja in der afghanischen Provinz Helmand. 

104. Saduddin Sayyed (Aliasname: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). 

Titel: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: a) Vizeminister für Arbeit und 
Soziales des Taliban-Regimes, b) Bürgermeister von Kabul-Stadt während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: 
Um 1968. Geburtsort: Bezirk Chaman, Pakistan. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Saduddin Sayyed war auch Vizeminister für Arbeit und Soziales des Taliban-Regimes. Die Liste wurde am 
8. März 2001 aktualisiert, um diesem Umstand Rechnung zu tragen. 

105. Qari Abdul Wali Seddiqi. 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Dritter Sekretär während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: 1974. 
Geburtsort: Ghazni, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Reisepassnummer: D 000769 (afgha
nischer Pass, ausgestellt am 2.2.1997). Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

106. Abdul Wahed Shafiq. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Gouverneur der Provinz Kabul 
(Afghanistan) unter dem Taliban-Regime. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Provinz Ningarhar, Afgha
nistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001.
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107. Said Ahmed Shahidkhel. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Bildungsminister des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1975. Geburtsort: Zentralregion, Provinz Ghazni, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Af
ghanisch. Weitere Angaben: War im Juli 2003 in Haft in Kabul, Afghanistan. Tag der VN-Bezeichnung: 
23.2.2001. 

108. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (Aliasnamen: a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muham
mad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). 

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Zivilluftfahrt und Verkehr des 
Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1960. Geburtsort: a) Kandahar, Afghanistan b) Kalanko Joftian, Bezirk 
Zurmat, Provinz Paktia, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Angaben: a) im September 
2006 nach Afghanistan rückgeführt, b) Mitglied der Taliban-Führung, c) am Drogenhandel beteiligt, d) seit Mai 
2007 in den Provinzen Khost, Paktia und Paktika (Afghanistan) aktiv; e) seit Mai 2007 Taliban-Gouverneur von 
Kandahar. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed ist ein ranghohes Mitglied der Taliban-Führung. Er wurde im 
September 2006 nach einer Inhaftierung in Pakistan nach Afghanistan rückgeführt. Er ist am Drogenhandel 
beteiligt und war seit Mai 2007 in den afghanischen Provinzen Khost, Paktia und Paktika aktiv. Darüber hinaus 
war er seit Mai 2007 Taliban-‚Gouverneur‘ von Kandahar. 

Er war aktiv an gegen die Regierung gerichteten Aktivitäten beteiligt, insbesondere an der Anwerbung von 
Personen für die Taliban im Hinblick auf den Kampf gegen die afghanische Regierung und die Internationale 
Sicherheitsbeistandstruppe. 

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed war Mitte 2009 stellvertretender Führer der Obersten Schura der 
Taliban. Er ist Mitglied des Taliban-Führungsrats, und ihm wurde die Leitung der militärischen Angelegenheiten 
des Taliban-Rates in Gerdi Jangal übertragen, bevor er im März 2010 zum Stellvertreter von Mohammed Omar 
(TI.O.4.01) ernannt wurde. 2010 war Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed unmittelbar für die 
Aktivitäten der Taliban in vier Provinzen Südafghanistans zuständig; Anfang 2010 wurde er zum Leiter der 
zivilen Schura der Taliban ernannt. 

109. Shamsudin. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der afghanischen Provinz Wardak (Maidan) 
während des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Bezirk Keshim, Provinz Badakhshan, 
Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

110. Mohammad Sharif. 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister des Inneren des Taliban-Regimes. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

111. Shams Ur-Rahman Sher Alam (Aliasnamen: a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman). 

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Landwirtschaftsminister 
des Taliban-Regimes. Geburtsort: Bezirk Suroobi, Provinz Kabul, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. 
Weitere Angaben: a) soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan aufhalten, b) am Drogenhandel beteiligt. 
Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Im Juni 2007 war Shams ur-Rahman Sher Alam Taliban-Mitglied und zuständig für die Provinz Kabul. Er leitete 
die militärischen Operationen der Taliban in und um Kabul und war an zahlreichen Angriffen beteiligt. 

112. Abdul Ghafar Shinwari. 

Titel: Haji. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Dritter Sekretär, Taliban-Generalkonsulat, Karatschi, 
Pakistan. Geburtsdatum: 29.3.1965. Geburtsort: Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. 
Reisepassnummer: D 000763 (afghanischer Pass, ausgestellt am 9.1.1997). Tag der VN-Bezeichnung: 
25.1.2001.
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113. Mohammad Sarwar Siddiqmal. 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Dritter Sekretär, Taliban-Botschaft, Islamabad. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

114. Sher Mohammad Abbas Stanekzai. 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Volksgesundheit des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Provinz Logar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der 
VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

115. Taha. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Paktia (Afghanistan) während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1963. Geburtsort: Provinz Ningarhar, Afghanistan. Staatsangehörig
keit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Taha war außerdem Ende 2001 unter dem Taliban-Regime Gouverneur der Provinz Kunar. Im September 2009 
war er im Auftrag der Taliban zuständig für die Provinz Wardak. 

116. Tahis. 

Titel: Hadji. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Zivilluftfahrt des Taliban- 
Regimes. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

117. Abdul Raqib Takhari. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Minister für Repatriierung des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Zwischen 1968 und 1973. Geburtsort: Provinz Takhar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: 
Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

118. Walijan. 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Gouverneur der Provinz Jawzjan (Afghanistan) während 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1968. Geburtsort: Quetta, Pakistan. Tag der VN-Bezeichnung: 
23.2.2001. 

119. Nazirullah Hanafi Waliullah (Aliasname: Nazirullah Aanafi Waliullah). 

Titel: a) Maulavi, b) Haji. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Handelsattaché, Taliban-Botschaft, Islamabad, 
Pakistan. Geburtsdatum: 1962. Geburtsort: Kandahar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Reise
passnummer: D 000912 (afghanischer Pass, ausgestellt am 30.6.1998). Weitere Angaben: Im Oktober 2006 
nach Afghanistan rückgeführt. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

120. Abdul-Haq Wassiq (Aliasname: Abdul-Haq Wasseq). 

Titel: Maulavi. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Minister für Sicherheit (Intelligence) 
des Taliban-Regimes. Geburtsdatum: Um 1975. Geburtsort: Zentralregion, Provinz Ghazni, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 31.1.2001. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Abdul-Haq Wassiq ist ein Verbündeter von Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03). Unter dem Taliban-Regime hatte 
er nacheinander die Funktion des örtlichen Kommandeurs in den Provinzen Nimroz und Kandahar inne. 
Anschließend wurde er Stellvertretender Generaldirektor des Nachrichtendienstes (Intelligence) und war als 
solcher Qari Ahmadullah (TI.A.81.01) unterstellt. In dieser Funktion war er für die Beziehungen zu den aus
ländischen Al-Qaida-Kämpfern und ihren Ausbildungslagern in Afghanistan zuständig. Bekannt war er auch für 
seine repressiven Methoden gegenüber Taliban-Gegnern im Süden Afghanistans. 

121. Mohammad Jawad Waziri. 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: UN-Abteilung, Außenministerium des Taliban-Regimes. Staatsange
hörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 23.2.2001.
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122. Sangeen Zadran (Aliasnamen: a) Sangin b) Sangin Zadran c) Sangeen Khan Zadran d) Sangeen e) Fateh). Titel: 
a) Maulavi (alternative Schreibung: Maulvi), b) Mullah. Geburtsdatum: a) Um 1976 b) Um 1979. Geburtsort: 
Tang Stor Khel, Bezirk Ziruk, Provinz Paktika, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Weitere Anga
ben: Schatten-Gouverneur der Provinz Paktika (Afghanistan) und Befehlshaber des Haqqani Network, einer den 
Taliban nahestehenden Gruppe von Aktivisten, die im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan operiert. Hochrangiger 
Stellvertreter von Sirajuddin Lallaloudine Haqqani. Tag der VN-Bezeichnung: 16.08.2011. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der 
Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Sangeen Zadran ist ein Aufstandsführer in der Provinz Paktika (Afghanistan) und ein Befehlshaber des Haqqani 
Network. Das Haqqani Network, eine den Taliban nahestehende Gruppe von Aktivisten, die im Grenzgebiet 
Afghanistan/Pakistan operiert, stand an der Spitze der Aktivitäten von Aufständischen in Afghanistan und ist für 
zahlreiche Aufsehen erregende Anschläge verantwortlich. Zadran ist ein hochrangiger Stellvertreter des Führers 
des Haqqani Network, Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07). 

Sangeen Zadran wirkt an der Leitung von Anschlägen in Südostafghanistan mit und soll die Verbringung von 
ausländischen Kämpfern nach Afghanistan geplant und koordiniert haben. Ferner war Sangeen Zadran an 
zahlreichen Anschlägen mit unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) beteiligt. 

Neben seiner Beteiligung an derartigen Anschlägen war Sangeen Zadran auch an der Entführung afghanischer 
und ausländischer Staatsbürger im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan beteiligt. 

123. Abdul Rahman Zahed (Aliasname: Abdul Rehman Zahid). 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stellvertretender Außenminister des Taliban-Regimes. 
Geburtsdatum: Zwischen 1963 and 1968. Geburtsort: Provinz Logar, Bezirk Kharwar, Afghanistan. Staats
angehörigkeit: Afghanisch. Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

124. Mohammad Zahid. 

Titel: Mullah. Gründe für die Aufnahme in die Liste: Dritter Sekretär, Taliban-Botschaft, Islamabad, Pakistan. 
Geburtsdatum: 1971. Geburtsort: Logar, Afghanistan. Staatsangehörigkeit: Afghanisch. Reisepassnummer: 
D 001206 (afghanischer Pass, ausgestellt am 17.7.2000). Tag der VN-Bezeichnung: 25.1.2001. 

B. Mit den Taliban verbundene Einrichtungen und andere Gruppen und Unternehmen“
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